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1 Einleitung

Die Landesbank Hessen-Thiiringen (Helaba) ist als bedeutendes Institut im Sinne des 8 1 Absatz 3¢
Kreditwesengesetz (KWG) verpflichtet, Informationen hinsichtlich der Ausgestaltung der
Vergilitungssysteme zu veroffentlichen.

DieHelabalegt- aufgrundihrer GréRe- flirihre Verglitungspolitikund -praxis die Vergitungsdatenin einem
entsprechenden Detaillierungsgrad sowie auf konsolidierter Ebene offen.! Als CRR-Institut gemaR § 1 Ab-
satz3d Satz3 KWG sowie gemdR der Verordnung (EU) 2019/876 (CRRII)vom 20.Mai 2019 richtensich die
Offenlegungspflichten der Helabanach Artikel 450 dieser Verordnung in Verbindung mit816 der Instituts-
vergltungsverordnung (InstitutsVergV) sowie der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2021/637 vom 15. Mérz
2021 zur Festlegung technischer Durchfiihrungsstandards fiir die Offenlegung. Ergdnzend wird, soweit re-
levant und erforderlich (teilweise) die Verordnung (EU) (CRR II1) vom 31. Mai 2024 beriicksichtigt.

Die Gesellschaften, die sich im aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis (gemaf3 CRR)

des Helaba-Konzems befindensetzen ihre Anforderungenan die Offenlegung der Informationen zu den
Vergltungssystemenselbstandig um undveroffentlichen diese Information — sofern regulatorisch erfor-
derlich —in eigenen Berichten.

1 Siehe hierzu Geschaftsbericht 2024 der Helaba, Seiten 114 ff.
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2 Strategie

2.1 Geschifts- und Risikostrategie

Die grundsétzliche strategische Ausrichtung der Helaba besteht unveréndert fort. Auch zukinftig wird die
Helabaihren Kunden als Geschaftsbank, als Sparkassenzentralbank undals Forderbank zur Verfligung ste-
hen.Um weiterhinerfolgreichzu sein unddie gesetztenZielezu erreichen, hatdie Helabadie drei strategi-
schen Handlungsfelder ,,Geschdftsmodell breiter und nachhaltiger diversifizieren®, ,IT modernisieren und

Okosysteme gestalten“sowie ,,Profil als Arbeitgeberin stirken und Attraktivitatfiir Mitarbeitende erhéhen*
definiert.

Als 6ffentlich-rechtliches undwirtschaftlich nachhaltig agierendes Kreditinstitut verfiigt die Helaba liber ein
langfristig angelegtes strategisches Geschaftsmodell.

Wesentliche Erfolgsfaktoren der Helaba sind:

B Das konzernweit geltende strategische Geschdftsmodell einer Universalbank mit eigenem Retail-
Geschaft

B Fine starke Verankerung in der Region und ein enger Verbund mit den Sparkassen

B Sowie die solide Eigenkapital- und Liquiditatsausstattung in Verbindung mit einem wirksamen
Risikomanagement als Bestandteil der Unternehmenssteuerung

Von zentralerBedeutung fiir das Geschaftsmodell der Helaba ist ihre 6ffentlich-rechtliche Rechtsform.
Ebenso von zentraler Bedeutungfiir das Geschaftsmodell sind die Zugehdorigkeit der Helaba zur Sparkas-
sen-Finanzgruppe mitihreminstitutssichernden Sicherungssystem und derArbeitsteilung zwischen Spar-
kassen,Landesbankenundweiteren Verbundinstituten, der hohe Trageranteil der Sparkassen-Finanz-
gruppe sowie die Beibehaltung und der Ausbauihrer Aktivititen im Verbund-und 6ffentlichen Férder-und
Infrastrukturgeschaft

L]
S Frankfurter
Sparkasse 1822

Helaba|

‘1B
Frankfurter
Bankgesellschaft
Immobi]ien PRIVATBANK | Zirrich | Frankfurt
Geschaftsbank Helaba /nvest
Corporates & Markets | m
GWH|
Sparkassenzentralbank
Retail & Asset Management OFB
Forderbank e

Fordergeschaft

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Als Geschaftsbankist dieHelabaim In- und Ausland aktiv. Prégend sind ihre stabilen, 1angfristigen Kunden-
beziehungen. Sie arbeitet mit Unternehmen, institutionellen Kunden, 6ffentlicher Hand sowie kommunal-
nahen Unternehmen zusammen. lhren Kunden bietet die Helaba ein umfassendes Produktangebot.

Die Helaba ist Sparkassenzentralbank und Verbundbank fiir die Sparkassen in Hessen, Thiiringen, Nord-
rhein-Westfalen und Brandenburg und damit fiir rund 40 % aller Sparkassen in Deutschland.
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Alszentrales Forderinstitut des Landes Hessen biindeltdie Helaba Giberdie Wirtschafts-und Infrastruktur-
bank Hessen (WIBank) dieVerwaltung 6ffentlicher Férderprogramme?. Die Geschiftsaktivitaten der WiBank
richten sich nach den Férderzielen des Landes Hessen.

Die Helaba hat ihre Sitze in Frankfurt am Main und Erfurt und ist mit Niederlassungen in Diisseldorf und
Kassel sowiein London, New York, Paris und Stockholm vertreten. Hinzu kommen Reprasentanzen und Ver-
triebsbiiros sowie Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

Die Geschéftsstrategielegtfiirdie Helabain Ubereinstimmung mit den gesetzlichen, satzungsméaRigen
und bankaufsichtsrechtlich zu beachtenden Anforderungen sowie der Geschéaftsanweisung fiir den Vor-
stand auf Konzernebene den grundsatzlichen Orientierungsrahmenfiir zentrale Unternehmensentschei-
dungen fest. Die Geschiftsstrategieist aus dem strategischen Geschaftsmodell derHelaba abgeleitet. Sie
istin die Geschafts- und Risikostrategieder Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thiiringen eingebunden
und bildetgleichzeitigden Rahmen fiir die Risikostrategie sowie weitere Strategien (Geschaftsfeldstrate-
gien, IT-Strategie, Produktstrategie etc.) innerhalb des Helaba-Konzerns.

Neben den Zielen und strategischen MaBnahmen in den einzelnen Geschaftsfeldern umfasst die Ge-
schéaftsstrategie konzernweitbindende Festlegungenzum Einsatzwichtiger Ressourcen (zum Beispiel Ei-
genkapitalstrategie, Liquiditdts- und Refinanzierungsstrategie, personelle Ressourcen, Rentabilitdtsstra-
tegie,Sourcingstrategie). Mitden rentabilitats-, risiko-und Environment, Social, Governance (ESG)-strate-
gischen Rahmenbedingungenwerdenwichtige Leitplanken zur Erreichung der strategischen Ziele defi-
niert. Im Rahmen der Gesamtverantwortung der Geschaftsleitung legt der Vorstand fiir den gesamten
Helaba-Konzernin der Geschaftsstrategie die wesentlichen Leitplanken der mittel- und langfristigen zu-
kiinftigen 6konomisch nachhaltigen Entwicklung fest. Dies geschieht unter Berilicksichtigung der Ge-
schaftsumfeldanalyse sowie weitererinterner und externer Einflussfaktoren, die Auswirkungen auf die Ge-
schiaftstatigkeitdes Helaba-Konzerns habenkénnen. Die Inhalte der Geschaftsstrategie werden im Rah-
men desjahrlichen Geschéftsstrategieprozesses tiberprift, gegebenenfalls adjustiert und mit Initiativen
und MalRnahmen unterlegt.

Effiziente Verglitungssystemein der Helaba unterstiitzen die erfolgreiche Umsetzung der Geschéfts- und
Risikostrategie und incentivieren die Leistungsergebnisse der Beschidftigten. Die Geschéafts- und Risi-
kostrategie definierendie Handlungsspielrdume fiir die Beschéftigten. In der Vergiitungsstrategieund den
Vergiitungsgrundsdtzen hat die Helaba denZusammenhang zwischen Geschiftsstrategie, Risikostrategie
und Verglitungsstrategie - unter Beriicksichtigung der Unternehmenskultur sowie einschlieRlichrisikobe-
zogener ESG-Ziele - geregelt.

2.2 Vergiitungsstrategie

DieVergutungsstrategie des Helaba-Konzerns gestaltet in einem herausfordernden regulatorischen Um-
feld einen Handlungsrahmenfiir die Vergiitungssystematikder Helaba auf Ebene der Mitarbeitenden, die
den Rahmen fiir eine angemessene, marktgerechteundleistungsorientierte Vergiitung der Mitarbeiten-
den darstellt. Sie stehtim Einklang mit der Geschafts-undRisikostrategie der Helaba, beriicksichtigt zu-
demdie Unternehmenskultur und Nachhaltigkeitsstrategie derHelaba und fordert die Erfiillung von ESG-
Anforderungensowie dieErreichungvon gruppenweiten Klima- und Umweltzielen. Das Nachhaltigkeits-
verstandnis derHelaba umfasst hierbeialle ESG-Dimensionen sowohl bezogen auf das Kerngeschaft als
auchin der gesamten Wertschopfungskette. Im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung und
besseren SichtbarkeitnachauRenhatdie Helaba fiinf Nachhaltigkeitsziele definiert, die alle ESG-Dimensi-
onen abbilden3 und im Zielesystem der Mitarbeitenden implementiert sind

m Reduzierung der CO2-Emissionen

Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens

Férderung von Vielfalt

Investition in Mitarbeitende und Gesellschaft

[
[
[
m Gute und stabile Positionierung im ESG-Rating

2 Siehe hierzu Geschiftsbericht 2024 der Helaba, Seite 9 und 18.
3 Siehe hierzu Geschiftsbericht 2024 der Helaba, Seite 12 ff.
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Die Vergiitungssystematikder Helaba leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der strategischen
ZielederHelabaund derinder Geschiafts-undRisikostrategie genannten wesentlichen Erfolgsfaktoren. So
werdenin derVergutungssystematik aktuelle bzw. kiinftige Risiken unteranderem bei derFestlegung des
Gesamtbankbudgets, der Vereinbarungdervergiitungsrelevanten Ziele und der Nachschauprifung be-
ricksichtigtund ggf. iber Modifier abgebildet. Hierbei erfolgt eine angemessene Einbindung unter ande-
rem des Bereichs Risikocontrolling.

Zugleich soll sie ein angemessen attraktives Vergilitungsniveau gewdhrleisten,umin einem dynamischen
Umfeld qualifizierte Beschaftigtein einerstrategie- und bedarfsorientierten Anzahlifiir die Helaba zeitge-
recht gewinnen und nachhaltig bindenzu kénnen. Die aus der Vergiitungssystematikabgeleitete Gesamt-
verglitung, die VerglitungsmodelleundVergiitungsparameter sind auf denlangfristigen Erfolg derHelaba
ausgerichtet und transparent gestaltet.

Die Helaba bietet eineangemessene Gesamtvergitung mit einerdas Festgehaltbetonenden Gewichtung.

Damit wird sichergestellt, dass keine Anreize zum Eingehen unverhdltnismaR3ig hoher Risiken gesetzt wer-

den.Die Gesamtvergiitung bestehtaus mehreren Komponenten, mit denen die Helaba verschiedene ver-

gitungsstrategische Ziele erreichen will.

Uber ein angemessenes, marktgerechtes sowie geschlechtsneutrales Festgehalt will die Helaba ein iiber

Funktionen und Stufen differenziertes, attraktives Grundniveau herstellen. Die Festvergiitung unterliegt

fur ca. 50 % der Beschéaftigten in Deutschland dem Bankentarif, weitere ca. 50 % der Beschéftigten in

Deutschland sowie die Beschiftigtenim Auslandwerdenden so genannten aul3ertariflich bezahlten Be-

schiéftigten zugeordnet.

m Die Helabaverfolgt eine marktgerechte, ergebnis-undleistungsorientierte sowie geschlechtsneutrale
Vergiitungspolitik, die sich primdar am mehrjdhrigen Erfolg der Helaba orientiert und
Nachhaltigkeitsaspekte berticksichtigt.Die variable Vergiitung zielt darauf ab, die Interessen der
verschiedenenStakeholder, einschlielich der Mitarbeitenden, gleichermaRen zu beriicksichtigen und
so nachhaltig die Konzernstrategie und die Konzernergebnisentwicklung zu unterstiitzen sowie
Leistungen und Beitrdgeihrer Beschiaftigten anzuerkennen. Das Zielesystem der Helaba umfasst neben
Zielen zur Unternehmenskultur, Kreditrisiko-Governance, Risikokultur und bereichsiibergreifenden
Zielen auch wesentliche Ziele zur Nachhaltigkeit sowie zu Klima- und Umweltrisiken, In diesem
Zusammenhang liegt in den Zieleleitplanken ein wichtiger Fokus auf verbindliches nachhaltiges
Handeln hinsichtlich geschéftlicherund betrieblicherAktivitdten. Hierzu zdhltu.a. die Reduzierung des
CO2-AusstoRes. Darliberhinaus umfasst das nachhaltige Handeln auch die Schaffung von Angeboten
und Forderungen von sozialen und 6kologischen Engagements fiir die Mitarbeitenden sowie eine
nachhaltige Personalarbeit. Hierunter falltdie verstarkte Berlicksichtigung der Dimensionen Vielfalt,
Nachwuchskraftearbeit und Weiterbildung im Unternehmen.

m Als malRgebliche Interessentrager bei der Festlegung der Vergiitungspolitik sind als Organe der
Verwaltungsrat, der Personal- und Vergiitungskontrollausschuss sowie der Vorstand zu nennen.
Weiterhin wird im Rahmen des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) der
Gesamtpersonalrat bei der Ausgestaltung der Vergiitungssysteme mit einbezogen. Die jeweiligen
Rollen finden sich in den Abschnitten 2 und 3 wieder.

m NebendervomArbeitgeberfinanziertenbetrieblichen Altersversorgungim Rahmen der Direktzusage
bietet die Helaba eine Vielzahl von Méglichkeiten zur arbeitnehmer-finanzierten betrieblichen
Altersversorgungin den versicherungsférmigen Durchfiihrungswegen. Auf diese Weise kdnnen die
Beschaftigten ihre bestehende Versorgungsliicke reduzieren und dabei die steuer- und
sozialversicherungsrechtlichen Férderungsmdoglichkeiten nutzen.

m Die Helaba schafft einleistungsférderndes Arbeitsumfeld und unterstiitzt die Beschéftigten liber das
Arbeitsumfeld hinaus, indem sie freiwillige betriebliche Sozialeinrichtungen und Sozialleistungen
anbietet.

Die genanntenVergiitungskomponenten bestimmen unter Berlicksichtigung eines angemessenen und

zuldssigen Verhaltnisses von fester zu variabler Vergiitung die grundsatzlich marktgerechte Gesamtvergu-

tung der Beschaftigten.
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Die Parameterfiir dasvariable Verguitungssystem sind an der Geschdfts- und Risikostrategie sowie an der

hieraus abgeleiteten Planung ausgerichtet:

m DieBonusbudgetbestimmung sowie auch die -verteilung geschehenunter Beriicksichtigung derin den
Risikostrategienvorgegebenen Risikoparameter, danebenwird zusatzlich die Erreichung qualitativer
Ziele herangezogen.

m Der Bezug zwischen Vergiitungsparametern sowie den strategischen Zielen ist Gber die
Beriicksichtigungder Erfiillung der Zielvorgaben aus der operativen Planung bei der Zuordnung der
Budgets fiir die variable Vergiitung der einzelnen Geschéftsbereiche der Helaba sichergestellt

m Derweitere Ableitungsprozessvon einem festgelegten variablen Budget fiir einen Geschéftsbereich
aufdie einzelnen Beschaftigten innerhalb des Geschéaftsbereichs, die eine variable Vergiitung erhalten
kénnen, ist durch entsprechende Dienstvereinbarungen abgebildet.

m Dasvariable Vergiitungssystem ist dabei so ausgestaltet, dass grundséatzlich ein Absinken der
variablen Vergiitung bis auf null auf der Ebene des Konzerns insgesamt, auf der Ebene einzelner
Geschaftsbereiche undauchauf der Ebene einzelner Beschaftigter moglich ist,insbesondere im Falle
von (gravierenden) negativen Erfolgsbeitragen im Sinne der InstitutsVergV. Aufgrund der
Gesamtkonzeptiondes Vergiitungssystems der Helaba werden etwaige schwache Ergebnisparameter
stetsaddquatberiicksichtigt,indem sie zu einer angemessenen Reduzierungder variablen Vergiitung
fuhren kénnen.

DasVergiitungssystem der Helaba entspricht damit den europdischen Richtlinien sowie der Instituts-
VergV.Die Vergiitungssysteme des Helaba-Konzerns und die zugrundeliegenden Vergiitungsparameter
werden regelmaligjahrlichseitens der zustandigen Gremien aufihre Angemessenheitunter Beriicksichti-
gung derjeweiligenInstituts-undder gruppenweiten Geschafts- und Risikostrategie sowie auch der Nach-
haltigkeitsstrategie Giberpriift. Die Uberpriifungfindet nach Verabschiedung der Geschiftsstrategien fiir
das jeweilige Geschéftsjahr statt.

Im Hinblick auf die Umsetzung der Anforderungen derInstitutsVergVwerdendie betreffenden Richtlinien
»Verglitungsgrundsatzefiir die Mitarbeitenden der Helaba“, ,,(Gruppen-)Vergiitungsstrategie des Helaba-
Konzerns*“,, Erstellungvon Risikoanalysen zur Identifikation der Risikotrager/-innen im Einzelinstitut und
inderHelaba-Gruppe“und,Komitee fiir Verglitungsregulatorik“ gemaf3 Mindestanforderungen an das Ri-
sikomanagementregelmdRig gepriift und - sofern erforderlich - tiberarbeitet und intern veréffentlicht.

Nachhaltigkeit

DieHelabafordert eine Unternehmensfiihrung die - innerhalb der planetaren Grenzen und im Sinne der
Menschen - langfristig wirtschaftlichen Erfolg sicherstellt und auf Fairness und Nachhaltigkeit ausgerichtet
ist.

IhrVerstandnis von Nachhaltigkeit steht damit in Einklang mit den so genannten ESG-Kriterien, die An-
spriiche an Umweltschutz, soziale Aspekte, und Unternehmensfithrung definieren.

Die Helaba hat sich fiinf Nachhaltigkeitsziele gesetzt, welche mit sechs Key Performance Indicators (KPIs) -
unseren Leistungsindikatoren - unterlegt sind. Die Nachhaltigkeitsziele sindin ihrerPrioritatgleichwertig
und werden parallelverfolgt. Sie sind maRgeblich fiir die Banksteuerung und integraler Bestandteil der
Zielsysteme.Nebender nachhaltigenwirtschaftlichen Geschaftsentwicklungist die Erreichungindividuel-
ler Leistungsziele maBgebendfiir die variable Vergiitung der Mitarbeitenden und des Vorstands. Seit dem
Jahr2021 istdieErreichung von ESG-KomponentenTeil derZielvereinbarungen der Mitarbeitenden und
insofern mitentscheidendfiir die Hohe der variablen Vergiitung. Im Einklang mit dem EZB-Leitfaden zu
Umwelt- und Klimarisikentragendie Vergiitungspolitik und -praktiken der Helaba so zu einem langfristi-
gen Ansatz zur Steuerung von Umwelt- und Klimarisiken in Einklang mit der Risikostrategie bei.
Zusatzlich zahltdie Helaba seit Mai 2023 einesogenannte monatliche Nachhaltigkeitspauschale an alle
aktivbeschaftigten Mitarbeitendenin Deutschland. Diese Pauschaleist zur freien Verwendung und dient
den Mitarbeitenden der Helabaunter anderem dazu eine individuelle Mobilitat zu sichern- unabhangig ob
diesefiir den Erwerb eines Deutschlandtickets, die Subventionierung eines JobRads verwendet wird - oder
um die Ausstattung im eigenen Home-Office zu verbessern.
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Das KPI-System wurde als ein Steuerungssystem entwickelt. Die KPIs gelten fiir alle Gesellschaften der
Helaba Gruppe und werden dort schrittweise in konkrete Managementprozesse tiberfiihrt.

Die KPIs umfassen die Reduzierungder Emissionen im Bankbetrieb, den Beitrag zu den Pariser Klimazie-
lenim Hinblickauf nachhaltige Geschaftstatigkeitenim Kerngeschéft, Forderung von Vielfalt und berufli-
che Entwicklungim Unternehmen, Investitionen in Mitarbeitende und Gesellschaft sowie den Fokus auf
eine gute Positionierung im ESG-Rating.

Diversitat

In Zeiten sich stark verandernder Rahmenbedingungen brauchen Unternehmen eine rasche Anpassungs-
fahigkeitan neue Marktgegebenheitenund Kundenanforderungen, verbunden mit einer ausgeprdgten in-
novativen Kraft, um sich zukunftsfahig aufzustellen.

Ziel der Helabaist esvorallemin Bezugaufdie Diversitat, durch die Einbeziehung individueller Vielfaltzur
Starkungder Innovationskraftsowie zur Verbesserung der Risikokulturbeizutragen. Mit einer lebenspha-
senorientiertenund chancengerechten Ausgestaltung von MaBRnahmen mochte die Helaba, dass alle Be-
schaftigten, ganz unabhangig von Alter, Geschlecht, Ethnie,Verschiedenheiten in Bezug auf Bildung, be-
rufliche Hintergriinde, geografischeHerkunftsowie sexuelle Identitat und Behinderung etc. einbezogen
werden und zum langfristigen Unternehmenserfolg beitragen kénnen.

Die Bemithungenum ein vielfdltiges, inklusives Arbeitsumfeld werden dabei als kontinuierlicher Prozess
betrachtet, der aufeinemganzheitlichen Ansatzberuht,derinder Diversitatsrichtlinie hinterlegt ist. Das
Ziel der Helabaist eine Kultur, dievon einerVielfaltan Perspektivenund einerHaltung des gegenseitigen
Vertrauens gepragt ist.

2.3 Gruppenweite Vergiitungsstrategie des Helaba-Konzerns

Im Rahmen einer gruppenweitenVerglitungsstrategie sind die Anforderungen des § 25a Absatz 5 KWG
und grundsatzlich die allgemeinen Anforderungenan Vergiitungssysteme gemaR InstitutsVergV in Bezug
aufalle Beschaftigten der gruppenangehdrigen Unternehmen* der Helaba umzusetzen. Die besonderen
Anforderungenan die Verglitungssysteme sowie an die Ermittlung der variablen Vergiitung, die Zurlickbe-
haltung, die Anspruchs-undAuszahlungsvoraussetzungen, die Vergiitung im Zusammenhang mit Aus-
gleichszahlungensowie die Anforderungen an die zusdtzlichen Leistungen zur Altersvorsorge und des
§ 25a Absatz5 KWGfindenin Bezugaufdie Gruppen-Risikotrager/-innen im Rahmen der gruppenweiten
Vergiitungsstrategie der Helaba ebenfalls Beriicksichtigung.

Durch die Vertretungder Vorstandsmitglieder in den Aufsichtsgremien der Gesellschaftenkann derdarge-
stellte Zusammenhangzwischen der Geschiftsstrategie, der Risikostrategie und der Vergiitungsstrategie
in den Vergitungssystemen der Gesellschaften berlicksichtigtund die Einhaltung deraufsichtsrechtlichen
Anforderungen sichergestellt werden.

4 Hiervon sind alle Gesellschaften, die sich im aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis (gemafs CRR) der Helaba befinden,
betroffen.
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3 Vergiitungs-Governance der Helaba

In derVergiitungs-Governance der Helaba wirken verschiedene Gremien der Bank, wie Verwaltungsrat,
Personal-undVergiitungskontrollausschuss (in der nachfolgenden Ubersichtals ,,PuvVKA“ bezeichnet), Ri-
siko- und Kreditausschuss (in der nachfolgenden Ubersicht als ,,VRRKA“ bezeichnet), Vorstand sowie die
Verglitungsbeauftragten-Funktion und derBereich Personalund Recht,zusammen. Daneben sind dieKon-
trolleinheiten im Rahmen ihrer Aufgaben an der Ausgestaltungund Uberwachung derVergiitungssysteme
sowie auchin Bezug aufdenProzess der Ermittlung der (Gruppen-)Risikotrdger/-innenangemessenbetei-
ligt. Diefolgende Ubersicht zeigtbeispielhaft die Vergiitungs-Governance-Struktur der Beschiftigten ge-
maR aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach KWG und InstitutsVergV sowie das Zusammenspiel der am
Prozess Beteiligten in der Helaba.

= Information = Information
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Entscheidungen H o Entscheidungen
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A
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Vergiitungsbeauftragten-Funktion ®========== > A > Bereich Personal und Recht

Vergiitungsregulatorik

Glossar: ===~ # beispielhafte Darstellung der Zusammenarbeit

Fiir das Geschéftsjahr 2024 hat dieHelaba von GORG Partnerschaftvon Rechtsanwilten mbB zur angemes-
senen Festlegung der Vergiitungspolitik Beratungsleistungen in Anspruch genommen.

3.1 Verwaltungsrat

DerVerwaltungsrat der Helaba hat- gemeinsam mit seinen Ausschiissen - die OrdnungsmaRigkeit der Ge-
schéftsfiihrung des Vorstands nach den gesetzlichenundsatzungsméaRigen Vorschriften zu tiberwachen.
Im Geschéftsjahr 2024 haben sieben Sitzungen des Verwaltungsrats stattgefunden. Hierbei wurde er re-
gelmédRig tiber die Geschéfts-, Ergebnis-, Risiko- und Kapitalentwicklung der Landesbank Hessen-Thiirin-
gen Girozentrale sowie des Helaba-Konzerns unterrichtet. > Der Verwaltungsrat befasstsich unter anderem
mit derangemessenenAusgestaltung der Vergilitungssysteme des Vorstandes und ist fiir diese verant-
wortlich.

3.2 Personal- und Vergiitungskontrollausschuss
Der Personal-undVergiitungskontrollausschuss des Verwaltungsrats ist zustandig fiir die Vergiitung der
Beschéftigten sowie der Vorstandsmitglieder der Helaba.

Der Personal-undVergiitungskontrollausschuss des Verwaltungsrats setzt sich aus 15 Mitgliedern des
Verwaltungsrats zusammen. GemdR der Geschdftsordnung fiir denVerwaltungsrat und seine Ausschiisse

5 Siehe hierzu Geschéftsbericht 2024 der Helaba, Bericht des Verwaltungsrats, Seite 509.
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muss mindestens ein Arbeitnehmervertreter beziehungsweise eine Arbeitnehmervertreterin dem Perso-
nal- und Vergiitungskontrollausschuss angehdren und mindestens ein Mitglied muss tiber ausreichend
Sachverstandund Berufserfahrungim Bereich Risikomanagement und Risikocontrolling verfligen, insbe-
sondereimHinblick auf Mechanismenzur Ausrichtungder Vergitungssysteme an der Gesamtrisikobereit-
schaft und -strategie und an der Eigenmittelausstattung der Helaba.

Der Personal-undVergiitungskontrollausschuss unterstiitzt den Verwaltungsrat u.a. bei der Umsetzung
deraufsichtsrechtlichen Anforderungengemdl §25d Absatz 12 KWGan die angemessene Ausgestaltung
derVerglitungssysteme der Beschiftigtenund des Vorstands. Der Ausschuss hatin2024 infiinf Sitzungen
am15.Maérz, 14.Juni, 16.September,30. Oktober und 02.Dezember getagt. Dabei hatsich der Ausschuss
unteranderem mit denVergiitungsthemen,wie die Festlegung der variablen Abschlussvergiitung sowie
der Unternehmens-/Dezernatsziele und individuellen Ziele fiir die Vorstandsmitglieder, beschaftigt und
die Grundsatze der Vergutungsstruktur des Vorstandes der Helaba aktualisiert.

Weiterhin hatder Personal- und Vergiitungskontrollausschuss die Risikoanalyse der Helaba sowie die
Identifizierung der (Gruppen-)Risikotrager/-innender Helabaund den Berichtder Vergiitungsbeauftragten
zurKenntnis genommen.Zudemwurde das Gremium iiber die angemessene Ausgestaltung des Vergii-
tungssystems der Beschéftigtenund des Vorstands in der Helaba fiir das Geschaftsjahr 2024 sowie die
Einbeziehung der Kontrolleinheiten fiir das Geschéftsjahr 2024 informiert.®

Der Ausschuss hat sich auBerdem mit

m derBewertungderAuswirkungen der Vergilitungssysteme auf das Risiko-, Kapital- und Liquiditats-
management,

m derordnungsgemdlen Einbeziehung derinternen Kontrolleinheiten imRahmen ihrer Aufgaben bei der
Uberwachung der Ausgestaltung der Vergiitungssysteme und

m dem Vergiitungsbericht der Helaba,

m dem Vielfaltsbericht der Helaba,

m der NeugestaltungderNachhaltigkeitskomponentefiir das Vergitungssystem der Risikotrdager/-innen
der Helaba sowie fiir das Vergiitungssystem des Vorstands der Helaba sowie

m  moglichen Neuerungen gemaRB CRD VI zur Uberwachung der Vergiitung der Leitung derinternen Kontroll-
funktionen sowie der Vergiitung selbst,

m derWeiterentwicklung des Zielsystems betreffend dievariableVergiitungfiir Mitglieder des Vorstandes
sowie

m der Neugestaltung des Verglitungssystems fiir die Ebene der Bereichsleitung der Helaba

eingehend beschéaftigt.”

3.3 Risiko- und Kreditausschuss

Der Risiko- und Kreditausschuss setzt sich aus 16 Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.
GemdR § 25d Absatz8 KWGmuss derin einem Institut eingerichtete Risikoausschuss des Verwaltungs-
oder Aufsichtsorgans priifen, ob die durchdas Vergitungssystem gesetzten Anreize die Risiko-, Kapital-
und Liquiditatsstrukturdes Unternehmens sowie die Wahrscheinlichkeitund Falligkeitvon Einnahmenbe-
ricksichtigen.

Der Risiko- und Kreditausschuss tagte im Berichtsjahr 13 Mal.® Dabei hat sich der Risiko- und Kreditaus-
schussunteranderemin seiner Sitzungam 17.Juni2024 mit der Priifung der Wirkung des Vergiitungssys-
tems auf die Risikotragfahigkeit per 31. Dezember 2023 beschéftigt.

3.4 Vergiitungsbeauftragten-Funktion

Alsbedeutendes Instituthat dieHelaba eine Vergiitungsbeauftragten-Funktion und eine Stellvertretung
gemdR §23 Absatz 1 Satz2 und Absatz 6 InstitutsVergV bestellt, um eine angemessene, dauerhafte und
wirksame Kontrolleder Vergiitungssysteme der Beschiaftigten zu gewahrleisten. Die Vergitungsbeauf-
tragte der Helaba nimmt ihre Aufgaben gemadR § 24 sowie 8§ 8 InstitutsVergV wahr:

6 Siehe hierzu Geschaftsbericht 2024 der Helaba, Bericht des Verwaltungsrats, Seite 509.
7 Siehe hierzu Geschéftsbericht2024 der Helaba, Bericht des Verwaltungsrats, Seiten 509-511
8 Siehe hierzu Geschaftsbericht 2024 der Helaba, Bericht des Verwaltungsrats, Seite 510.
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m Uberwachung der Angemessenheit der Vergiitungssysteme der Beschéftigten

m Uberpriifungder Einhaltung des Verbots zur Einschrankung oder Aufhebung der Risikoadjustierung
der variablen Vergitung (so genannte Absicherungs- oder sonstige Gegenmalnahmen)

m Unterstiitzung desVerwaltungsratsorgans und des Personal- und Vergiitungskontrollausschusses bei
deren Uberwachungs- und Ausgestaltungsaufgaben hinsichtlich aller Vergiitungssysteme

m Erteilung von Auskiinften gegeniiber dem Vorsitzenden des Personal- und Vergitungskontroll-
ausschusses

m Verfassung desjahrichen Vergiitungskontrollberichts sowiedessen Vorlage an den Vorstand, an den
Verwaltungsrat und Personal- und Vergiitungskontrollausschuss der Helaba

Die Vergutungsbeauftragte berichtet direktdem fiir Personal zustdndigen Vorstandsmitglied der Helaba.
Mitihmund dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, dem Vorsitzenden des Personal- und Vergiitungskon-
trollausschusses des Verwaltungsrats, dem Bereichsleiter Personalund Recht sowie dem stellvertretenden
Vergltungsbeauftragten findet ein regelmaRiger Austausch statt.

Die Vergiitungsbeauftragte nahm 2024 an den Sitzungendes Personal-und Vergiitungskontrollausschus-
ses des Verwaltungsrats,in denen Angelegenheiten der Mitarbeitenden der Helaba betreffend behandelt
wurden und an Gesprachen mitdeninternen Kontrolleinheiten teil. Daneben ist die Vergiitungsbeauf-
tragte Mitgliedim Komitee fiir Vergiitungsregulatorik. Die Vergiitungsbeauftragte wird fortlaufend in alle
Entscheidungsprozesse zu Vergiitungsthemen,in die Erstellung der Risikoanalyse zur Identifizierung der
(Gruppen-)Risikotrager/-innenundin den Prozess zur Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Ver-
gltung sowie der Malus-/Clawback-Priifung eingebunden.

Nach 812 InstitutsVergV sind die Verglitungssysteme und diezugrunde gelegten Vergutungsparameter
von dem Institutzumindest einmaljdhrlich aufihre Angemessenheitzu prifenundzu dokumentieren. Der
Vorstand derHelaba hatentschieden, dass die jahrliche Uberpriifungin Bezugaufdas Vergiitungssystem
der Beschaftigten durch die Verglitungsbeauftragte erfolgt. Das Ergebniswird den betreffenden Gremien
vorgelegt. Die durchzufiihrende Priifung bezieht sich sowohlauf das Helaba-Einzelinstitutalsauch auf die
Einhaltung der gruppenweiten Vergilitungsstrategie in den nachgelagerten Gesellschaften.

3.5 Kontrolleinheiten

Die Kontrolleinheiten der Helaba sindgemaR § 3 Absatz 3 InstitutsVergV an der Ausgestaltung und der
Uberwachungder Vergiitungssysteme sowie in Bezug auf den Prozess zur Ermittlung von Risikotrager/-
innen und (Gruppen-)Risikotrdger/-innen innerhalb der Helaba-Gruppe angemessen zu beteiligen.

3.5.1 Kontrolleinheiten der Helaba

Fiir das Geschéftsjahr 2024 wurden die folgenden Bereiche als Kontrolleinheiten der Helaba definiert:
Compliance, Credit Risk Management, Finance, Restructuring & Recovery, Konzernsteuerung, Organisa-
tion, Group Auditsowie Konzern-Risikocontrolling. Der Bereich Personal und Recht besteht auch im Ge-
schiéftsjahr 2024 weiterhin als Kontrolleinheitfort. Daneben giltdie Vergiitungsbeauftragten-Funktion als
Kontrolleinheit gemaR InstitutsVergV.

Die Bereichsleitungen dervorgenannten Kontrolleinheitensind entwederstetige Mitgliederdes Komitees
furVerglitungsregulatorikoderGaste (die bei Bedarf eingeladenwerden), die denVorstand der Helaba bei
der angemessenen Ausgestaltung der Vergiitungssysteme der Beschaftigten unterstitzen.

3.5.2 Komitee fiir Vergiitungsregulatorik

Fiurdie Prifung und Bewertungvon Malus-/Clawback-relevanten Sachverhalten zur Reduzierung bezie-
hungsweise StreichungvariablerVergiitungsbestandteile fiir die Geschéftsjahre 2019 bis einschlieRlich
2024 tagte das Komitee fiir Vergiitungsregulatorik am 13. Januar 2025 sowieam 18. Februar 2025. Es la-
gen keine Malus-/Clawback-relevanten Sachverhalte vor. Daneben waren die Mitglieder des Komitees fiir
Vergiitungsregulatorik beziiglichwesentlicher Verglitungsthemen gemaR InstitutsVergVinvolviert bezie-
hungsweise wurden informiert.
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4 Vergiitungssysteme der Beschdftigten

In der Helabawird beider Ausgestaltung derVergiitungssysteme grundsatzlich nach Risikotrager/-innen,
aulertariflich bezahlten Beschéftigten (so genannte AT-Mitarbeitende) sowie tariflich bezahlten Beschaf-
tigten (so genannte Tarif-Mitarbeitende) unterschieden.

4.1 Vergiitungssystem der Risikotrdager/-innen

In diesem Abschnitt 4.1 werden die Risikoanalyse zur Identifizierung von Risikotrdger/-innen und die be-
sonderen Auszahlungsregelungen bei Risikotrager/-innen dargestellt.

Die Risikotrager/-innender HelabawerdengemdR dem Vergiitungssystem der AT-Mitarbeitenden (siehe
Abschnitt 4.3) vergiitet.

4.1.1 Risikoanalyse zur Identifizierung von (Gruppen-)Risikotrager/-innen

Die Helaba hat dieRisikoanalyse zurldentifizierung der Beschiftigten fiir das Geschédftsjahr 2024 mit ei-
nemwesentlichen Einfluss auf das Risikoprofilder Bank(so genannte Risikotrdger/-innen) durchgefiihrt.
Hierbeiwurdendie KriteriengemdR §25a Abs.5b KWGsowie 81 Abs.21 KWGund der DelegiertenVerord-
nung (EU)Nr.2021/923 der Kommission vom 25.Mdrz 2021 beriicksichtigt. Daneben werden zuséatzliche
Helaba-eigene Kriterien - bedingtdurch die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen gemaR dem
KWG - verwendet. Diese Risikoanalyse wurdeam 01. November2023in der Vorstandssitzung der Helaba
genehmigt. Der Personal-undVergiitungskontrollausschuss wurde im Rahmen seiner Sitzung am 27. No-
vember 2023 informiert.Im Rahmen dieser Risikotrdgeranalyse hatdie Helabainsgesamt 341° Risikotra-
ger/-innen identifiziert.

Fiir das Geschéftsjahr 2024 wurden grundsatzlich die Geschéftsfiihrerinnen und Geschéftsfiihrer bezie-
hungsweise die Vorstandsmitglieder der unterAbschnitt 4.6 dieses Berichts genannten gruppenangehéri-
gen Gesellschaften der Helaba als (Gruppen-)Risikotrager/-innen definiert.

4.1.2 Verzdogerte Auszahlung bei Risikotrdager/-innen

Fiir die Risikotrager/-innen gelten besondere Anforderungen, wie die nachhaltige undlangfristige Ausge-
staltungeinesTeils dervariablen Vergiitung. Die Hohe ihrervariablen Vergiitung bestimmt sichdabeiins-
besondere nach dem Grad des Erreichens der quantitativenund qualitativen Ziele, die in den jahrlich ab-
geschlossenen Zielvereinbarungen enthalten sind.

Diezu vereinbarendenjdhrlichen Ziele werden regelmdRig zu Beginn eines Jahres im Rahmen von Vor-
standssitzungenbehandelt und beschlossen. Fiir das Geschéftsjahr 2024 wurden unter anderemwesentli-
cheZiele zur Nachhaltigkeit, zu Klima-und Umweltrisiken, zur Kreditrisiko-Governance und Risikokultur
sowie bereichsiibergreifende Ziele fiir die Beschaftigten der Helaba beschlossen.

In Abhdngigkeit von derHierarchieebeneund der Risikorelevanz der Tétigkeit dieser Beschéftigten unter-
scheidet die Bank dabei zwischen Risikotrdger/-innen Status | und Status Il.

Daherwird der Status | fiir Beschaftigte, deren Tatigkeiten eine hohereRisikorelevanz beinhalten, verwen-
det. Dies betrifft die Mitgliedervon Vorstand und Verwaltungsratder Helaba, die Beschaftigten der nach-
gelagerten Fiihrungsebene (Bereichsleitungen und vorstandsunmittelbare Abteilungsleitungen) sowiedie
Organe von Tochtergesellschaften (Vorstand beziehungsweise Geschéftsfiihrung).

Die Helaba hatfiir diejéhrliche variable Verglitungvon Risikotrdger/-innen, ab dem der Anteil der aufge-
schobenenvariablenVergiitungmindestens 60 % betragen muss, einen internen Schwellenwert festge-
setzt, der regelmdRig auf Aktualitdt und Angemessenheit Giberpriift wird.

DerVorstand derHelaba hatentschieden, dass neben der Anderung des aufgeschobenenvariablen Vergii-
tungsanteils von mindestens 60 % auch eine Anderung des Status Il in | vorgenommen wird.

Fiir die Risikotrager/-innenmit Status | wird die variable Verglitung unter Performance-Vorbehalt gestellt,
mit einer mdglichen Streckung der Freigabe und Auszahlung von Teilbetragen liber insgesamt sieben
Jahre,sofern dievariable Vergiitungeine Hohevon 50.000 € ibersteigt oder - falls die variableVergiitung

9 Inklusive Vorstandsmitglieder der Helaba und inklusive Mitglieder des Verwaltungsrats der Helaba
(Anzahl Full Headcount, d.h. volle Kopfzahl).
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unterhalbvon50.000€liegt - wenn diese mehr als ein Drittel der Gesamtjahresvergiitung ausmacht. Fiir
die Risikotrager/-innen mit Status |l wird die variable Vergiitung liberinsgesamt fiinf Jahrein Teilbetragen
ausgezahlt. Die Gewdhrung der unterVorbehaltstehenden Teilbetrage ist von einernachhaltigen Wertent-
wicklungder Bankundvon individuellen Faktorenabhdngig und wirdjeweilsvom Vorstandfur das betref-
fende Jahr entschieden. Fiir die Dauerdes Zuriickbehaltungszeitraums bestehtnur ein Anspruch auf ord-
nungsgemdfe Berechnungdervariablen Vergiitung, nicht jedoch auf derentatsachliche Hohe und Zufluss.
Negative Erfolgsbeitrdge der Bankoderdes Bereichs, dieauf das relevante Geschéaftsjahr zuriickzufiihren
sind, sowie fachliches oder persoénliches Fehlverhaltender oderdes Beschiaftigtenkdnnen zu einer Verrin-
gerung der dann tatsachlich zu gewdhrenden Betrage bis hin zu deren géanzlichem Entfall fihren.

Wenn eine Beschaftigtebeziehungsweise ein Beschaftigterzu irgendeinem Zeitpunktin einem Geschafts-
jahr Risikotrager/-inwar, unterliegt diegesamtevariable Vergitungfiir dieses Geschdftsjahrden besonde-
ren Auszahlungsmodalitatenauf Basis der fiir sie beziehungsweiseihn geltenden Planbedingungen. Wenn
sich bei einer Beschaftigten beziehungsweise einem Beschaftigten zu irgendeinem Zeitpunktin einem Ge-
schéftsjahr der Status der Risikotrédger/-innen-Eigenschaft andert, unterliegt die gesamte variable Vergi-
tung fur dieses Geschéftsjahr denbesonderen Auszahlungsmodalitdten auf Basis der fiir sie beziehungs-
weise ihn geltenden Planbedingungen.

Die Ermittlung derindividuellenvariablen Vergiitung erfolgt gemaR Abschnitt 4.3.2 dieses Berichts. Bei
Uberschreitungder Risikotrdger/-innen-Freigrenze von 50.000 € und mehr als ein Drittel der Gesamtjah-
resvergiitung unterliegt die Auszahlung der ermittelten variablenVergiitung bei Risikotrager/-innen den
nachfolgend dargestellten besonderen Zuriickbehaltungs-, Anspruchs-und Auszahlungsvoraussetzungen
sowie einer etwaigen Riickforderung (so genannter Clawback).

Bei Risikotrager/-innen sind der Teil der ermittelten individuellen variablen Verglitung, der den Beschaf-
tigten nach Abschluss eines Geschéaftsjahres beziehungsweise nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt wird
(Soforttantieme),und der Teil derindividuellenvariablenVergiitung, der zuriickbehalten wird, abhangig
vom Status der Risikotrdger/-innen-Eigenschaft. Bei Status | betrdgt der Anteil der Soforttantieme 40 %
und der Anteilder zuriickbehaltenenTantieme 60 %, bei Status Il betrdgt der Anteil der Soforttantieme
60 % und der Anteil der zuriickbehaltenen Tantieme 40 % der méglichen variablen Vergiitung.

Ein Teil dervariablen Vergiitung der Risikotrager/-innen wird in der Form eines gleichwertigen Instru-
mentsimSinnedes§20 Abs.5 Nr.1 InstitutsVergVausgezahlt(sog. ,Nachhaltigkeitskomponente®). Die
Berechnungbzw. Ermittlung der Nachhaltigkeitskomponente erfolgt bei der Helaba anhand einer Sub-
stanzwertbetrachtung, also unter Berlicksichtigung einer betriebswirtschaftlichen Kennzahl.

Bei Risikotrdger/-innen werdensowohl dieSoforttantieme als auch die zuriickbehaltene Tantieme jeweils
zur Halfte zuséatzlich mit einer Sperrfrist von mindestens einem Jahr versehen.

Einevollstandige Reduzierungdervariablen Vergiitung auf null - unabhéngig von der individuellen Ge-

samteinschatzungder Leistungder oderdes Beschéftigten!? - erfolgt zwingend, sofern Risikotrager/-in-

nen nachweisbar

m aneinemVerhalten,dasfiirdie Bankzu erheblichenVerlusten oder einer wesentlichen regulatorischen
Sanktion gefiihrt hat, malRgeblich beteiligt oder dafiir verantwortlich war oder

m relevante externe oderinterne RegelungeninBezug auf Eignung und Verhalten in schwerwiegendem
Mal verletzt hat.

In diesen Fdllenist die Helaba berechtigt, eine bereits ausgezahlte variable Vergiitung beziehungsweise
Anspriche auf die Auszahlung einer variabler Vergiitungauf Basis der fuir Risikotrdager/-innen geltenden
Planbedingungen zurtickzufordern (Clawback) beziehungsweise zu streichen. Dies giltauf Basis einer peri-
odengerechten Zuordnung des negativen Erfolgsbeitrags zu einem Bemessungszeitraum mindestens fiir
den Zeitraum, der mit derAuszahlung der Soforttantiemebeginnt und zwei Jahrenach Ablauf der Zuriick-
behaltungsfrist fiir die zuletzt verdiente zuriickbehaltene Tantieme endet.

10 Dienstvereinbarung Uber das ,,Gesprdach mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Zielvereinbarung, Zielerreichung und
Leistungsbewertung"“.
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Diejeweilsanteiligenzuriickbehaltenen Teilbetrdge aus vorherigen Geschiftsjahren, auf die noch kein ar-
beitsrechtlicherAnspruch bestand,wurdenbei allenRisikotrdger/-innen fiir das Geschaftsjahr 2024 vom
Vorstand zur Auszahlung freigegeben.

4.2 Vergiitungssystem fiir Beschiftigte in Kontrolleinheiten!?

DieVergutungfir die Leitungenvon Kontrolleinheitenist so ausgestaltet, dass eine angemessene qualita-
tive und quantitative Personalausstattung (zum Beispiel Gewinnung von qualifiziertenund erfahrenen Mit-
arbeitenden) ermdéglicht wird.

Es werden fiir diese Beschaftigten keine Erfolgsziele vereinbart, bei denen die Gefahr eines Interessenkon-
flikts bestehenkdnnte. Dieswareinsbesonderebei gleichlaufendenVergiitungsparameternfiir Leitungen
von Kontrolleinheiten und die von ihnen kontrollierten Bereiche der Fall.

Der Schwerpunktliegtfiir BeschaftigteinKontrolleinheiten deutlich auf der fixen Vergiitung. Der Anteil
dervariablenVergutungan der Gesamtvergutung flir Beschiftigte in Kontrollfunktionenlag im Geschafts-
jahr 2024 grundsétzlich zwischen 0 % und 30 %.

Es gibt neben dem obenaufgefiihrten Vergiitungssystem kein weiteres, gesondertes Verglitungssystem
fur die Leitungen der Risikocontrolling- und Compliance-Funktionen.

4.3 Vergiitungssystem fiir auBertariflich bezahlte Beschiftigte

Zur Gesamtvergitungfiir die AT-Mitarbeitendenzdhlen das Jahresfestgehalt und die variable Verglitung.
Daneben gewdhrtdie Helabaauch Nebenleistungen. Diese umfassen alle sonstigen Leistungen, wie ar-
beitgeberfinanzierte Altersversorgung, Angebote einer freiwilligen arbeitnehmer-finanzierten Altersver-
sorgungin Formeiner Entgeltumwandlung, vermégenswirksame Leistungen, Dienstwagen flir bestimmte
Beschaftigtengruppenundweiterein Dienstvereinbarungen (in Deutschland) oderlokalen Regelungen (im
Ausland) festgelegte Benefits.

4.3.1 Jahresfestgehalt fiir auBertariflich bezahlte Beschiftigte

Fiir AT-Mitarbeitende wird das Jahresfestgehalt durch individualvertragliche Vereinbarungen (AT-Ver-
trage) ohne generellen Bezugauf die Vereinbarungen des Tarifvertragesfiir die 6ffentlichen Banken gere-
gelt.

Seit 2023 wurde durch die Einfiihrung derneuen Dienstvereinbarungliberdie Anstellung, Vergiitung und
Versorgung der auBertariflichen Beschiaftigten (AT-Beschaftigte), die mit Wirkung zum 01. Juli 2023 in
Kraft getretenist, dieFestlegungund Anpassungdes Jahresfestgehaltes neu definiert. In diesem Zusam-
menhang wurdenVergiitungsbander unter Beriicksichtigung des Karrierepfades (Fach-, Vertriebs-, Pro-
jektmanagement-, Fiihrungskarriere) sowie der AT-Karrierestufe marktkonform als auch geschlechtsneut-
ral ermittelt und festgelegt 12.

DieHo6he des Jahresfestgehalts wird daher auf Basis der Vergiitungsbdanderin Abhangigkeit von Markter-
fordernissenundiminternen Vergleichfestgelegt und so bemessen, dassfiir die Beschaftigten keine sig-
nifikante Abhangigkeit von einer eventuell zu gewdhrenden variablen Verglitung besteht.

4.3.2 Variable Vergiitung fiir auBertariflich bezahlte Beschiftigte

Die Helaba behéltsich vor,neben dem Jahresfestgehalteine variable Vergiitungzu gewahren. Die Grund-
lage fiir die Verglitung der AT-Mitarbeitenden im Geschéftsjahr 2024 basiert auf der vorgenannten
Dienstvereinbarungiiberdie Anstellung, Vergiitung und Versorgung der auBertariflichen Beschéftigten
(AT-Beschéftigte) der Helaba. Darinwird die freiwillige, erfolgsabhdngige Abschlussvergiitungdurch Fest-
legung von marktkonformenBandbreiten unter Beriicksichtigung des Karrierepfades (Fach-, Vertriebs-,
Projektmanagement-, Fiihrungskarriere) sowie der AT-Karrierestufe 13 transparent dargestellt und gere-
gelt.Die Grundséatze dervariablen Vergiitung sind so gestaltet, dass sie einenwirksamen positivenVerhal-
tensanreiz fiir die Beschaftigten bieten.

11 Definition der Kontrolleinheiten der Helaba siehe Abschnitt 3.5.1.

12 Dienstvereinbarung lber Einfiihrung und Anwendung eines Funktionsstufenmodellsim AT-Bereich (in Kraft getreten am 01.
Juli 2023)

13 Dienstvereinbarung Uber Einfuhrung und Anwendung eines Funktionsstufenmodellsim AT-Bereich (in Kraft getreten am 01.
Juli 2023)
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Unter derVoraussetzung, dasssich dieHelabain der Phase des laufenden Geschaftsbetriebs' befindet
und sowohldie Helabaals auch der Helaba-Konzern ein positives Ergebnis vor Steuern ausweisen,werden
seitensdesVorstandsfiir die Festlegung des Gesamtbankbudgets unter Einbindung der Kontrolleinheiten
dasgeplante ErgebnisvorSteuernder Helabaausderjahrichen operativen Planung als Konkretisierung
derjdhrlichrollierenden strategischenPlanungunddas Ist-Ergebnis vor Steuern herangezogen. Zusatzlich
konnen weitere erganzende Kennzahlen inder Gesamtbetrachtung fiir die Festlegung des Gesamtbank-
budgets berilicksichtigt werden. Die Berechnung des Gesamtbankbudgets erfolgt nach einem formel-
basierten Ablauf mit Wertungsmaéglichkeiten. Das Ist- und das Plan-Ergebnis werden tiber einen Drei-
Jahreszeitraum betrachtet und dabei jeweils unter Beriicksichtigung strategischer Zielsetzungen
angepasst beziehungsweise um nicht nachhaltige Einmal-Ergebniseffektekorrigiert. Hierzuwerden starke
Abweichungenvon Plan- und Ist-Werten betrachtet und hinsichtlich auBerordentlicher Ereignisse, der
allgemeinen Marktlage undder allgemeinen 6konomischen Situationvom Vorstand bewertet. Im Falle der
Beruicksichtigung von Einmal-Ergebniseffekten werden diese entsprechend dokumentiert.

Bei der Festsetzungdes Budgets beriicksichtigtdie Helabaauch die mehrjdhrige Kapitalplanung und Er-
tragslage.Dabei stelltdie Helabasicher, dass die bankaufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderungen,
dieLiquiditatsanforderungen, dieAnforderungen zurRisikotragfahigkeit und diekombinierten Kapital puf-
fer-Anforderungengemdf3§10i KWG erfiillt sind. Dieses Gesamtbankbudgetfiir die variable Vergtitung der
AT-MitarbeitendenwirddanndenProdukt- und denVertriebsbereichenbeziehungsweise den Corporate-
Center-Bereichen zugeordnet.

Das Bereichsbudgetbasiert auf demfiirdas jeweilige Geschaftsjahr vom Vorstand derHelaba festzulegen-
den Performance-Wert. Zur Festlegung der Performance fiir die variable Verguitung fiir Produkt- und Ver-
triebsbereicheim Mehrjahresvergleich (ebenfalls Dreijahreszeitraum) werden die Deckungsbeitrag (DB)-
3-Plan-und-Ist-Werte,in denendie Standardrisikokosten enthalten sind, und die Entwicklung der Plan-
und Ist-Werte sowie die Erreichungweiterer qualitativer und quantitativer Ziele im Dreijahresvergleich zu-
sdtzlich herangezogen. Die Ist-Risikokosten finden im Grundsatz Beriicksichtigung. Die Veranderungs-
werte entsprechen denen zur Ermittlung des Gesamtbudgets.

Bei den Corporate-Center-Bereichenorientiertsich die Zuordnung von Bereichsbudgets am Ergebnis der
festgelegten Gesamtbank-Performance der Helaba und an der Erreichung qualitativer Ziele.

Sollte einevariable Vergiitung gewahrt werden, erfolgt die Auszahlung grundsatzlich in dem auf das Ge-
schiaftsjahrfolgenden Jahr. Die Regularien zur Festlegung derindividuellenvariablen Vergiitung bestim-
men sich nach der Dienstvereinbarung tiber die Anstellung, Verglitung und Versorgung der aul3ertarifli-
chen Beschiftigten (AT-Beschéftigte) der Bank in Verbindung mit der Dienstvereinbarung liber das Ge-
sprach mit den Beschéftigten.t®

DasVerhdltnisvon variabler zu fixer Vergiitung ist angemessen, da einerseits keine signifikante Abhangig-
keit der Beschaftigtenvon dervariablenVergutungbesteht und die variable Vergiitungauch andererseits
einen wirksamenVerhaltensanreiz setzt. Der Schwerpunktder Gesamtvergiitungliegt auf der fixen Vergi-
tung.ImIn-und Auslandwird dasangemessene Verhdltnis zwischen der fixen und variablen Vergiitung
entsprechend denregulatorischen Vorgaben eingehalten. Die variable Vergiitung darf 100 % der fixen
Vergiitung fiirdie einzelne Beschiftigte beziehungsweise den einzelnen Beschiaftigten nicht tiberschrei-
ten (Bonus-Cap).

4.4 Vergiitungssystem fiir tariflich bezahlte Beschiftigte

Die Tarif-Mitarbeitenden, die nach dem Tarifvertragfiir die 6ffentlichen Bankenverglitet werden, erhalten
ein tarifliches MonatsgehalteinschlieRlich eventueller libertariflicher Zulagen'® und gegebenenfalls eine
individuelle Zulage sowie eine variable Vergiitung, die mindestensin Hohe der Sonderzahlung nach

14 GemaR Mindestanforderungen an die Ausgestaltung von Sanierungsplanen (MaSan).

15 Dienstvereinbarung tber das , Gesprdach mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Zielvereinbarung, Zielerreichung
und Leistungsbewertung®.

16 Tarifvertrage fur die 6ffentlichen Banken, Stand: Oktober 2024, § 5 zu Mehrarbeits-,
Sonn-, Feiertags-, Nachtarbeits- und Schichtarbeitszuschldagen sowie § 7 zur Eingruppierung in die Tarifgruppe.



Vergiitungsbericht 2024

8 10 Manteltarifvertrag fiir die 6ffentlichen Banken gewdhrt wird.
Tarif-Mitarbeitende, dienach dem Tarifvertrag fiir den Offentlichen Dienst des Landes Hessen vergiitet
werden, erhalten die in diesem Tarifvertrag festgelegten Leistungen.

Die Helaba hat hinsichtlich der Ermittlung, Festsetzung und Verteilung einer erfolgsabhdngigen Ab-
schlussvergitungfiir die Tarif-Mitarbeitenden eine Dienstvereinbarung abgeschlossen, die seit dem Ge-
schéaftsjahr 2018 Anwendung findet.

Die Helaba gewdhrt den Tarif-Mitarbeitenden eineweitere freiwillige erfolgsabhangige Abschlussvergii-
tung, tiber die derVorstandnach Feststellungdes Jahresabschlussesjedes Jahrneu entscheidet. Die Fest-
setzung einer freiwilligen erfolgsabhangigen Abschlussvergiitung erfolgtnach den geltendenvergitungs-
regulatorischen Anforderungen.

4.5 Vergiitungssystemiibergreifende Regelungen
In diesem Abschnitt werden die vergiitungssystemiubergreifenden Regelungen der Beschaftigten der
Helaba beschrieben.

4.5.1 Fixe Vergutungsbestandteile

Fiir das Geschéftsjahr 2024 erhielten die Beschéaftigten der Helaba grundsatzlich folgende fixe Vergii-
tungsbestandteile:!’

Monats-/Festgehalt (Abschnitt 4.3.1 und 4.4)

Zulagen (Auslands- und Funktionszulagen)

vermdgenswirksame Leistungen

ermessensunabhdngige Leistungen zur Altersversorgung (Abschnitt 4.5.5)

Pensionsriickstellung in der jeweils gultigen kollektivrechtlichen Fassung
Jubildumszuwendungen

Urlaubsgeld

Krankengeld-/Ubergangsgeldzuschuss sowie Beihilfe

Zuschuss zum Dienstwagen

ErstattungderKostenfiirAttest, Fahrten, Fortbildung, Vorsorgeuntersuchung, Umziige/doppelte Haus-
haltsfiihrung

Sachbeziige (z.B. Dienstwagen, Bahncard, Zuschiisse Betriebssport)
Inflationsausgleichspauschale

m Nachhaltigkeitspauschale

4.5.2 Garantien und Abfindungen

Die Helaba gewdhrt eine garantierte variable Vergiitung nurin Ausnahmefallenund maximal fir dieersten
zwo6lf Monatenach Aufnahmeder Tatigkeitbei der Helaba. Sie wird nur ausgezahlt, wenn die Helaba zum
Auszahlungszeitpunkt tiber eine angemessene Eigenmittel-und Liquiditatsausstattung sowie Giber hinrei-
chend Kapital zur Sicherstellung der Risikotragfahigkeit verfligt.

Abfindungen werden im Einklang mit denarbeits-undaufsichtsrechtlichen Gegebenheiten zur Festlegung
und Genehmigungvon Abfindungen gewdhrt. Dabei gilt stets, dass negative Erfolgsbeitrdage oder Fehlver-
halten nicht belohnt werden. Abfindungen miissen der Leistung des Beschaftigten im Zeitverlauf Rech-
nung tragen und das Prozessrisiko der Helaba im Falle eins méglichenarbeitsgerichtlichenVerfahrens be-
ricksichtigen.Firdie Hohe der Abfindung sind zudem die Dauer der Betriebszugehdérigkeit sowie das
Bruttomonatsgehalt relevant.

4.5.3 Zusatzliche variable Vergiitung (Haltepramie)

Zum Zweck der Bindungder Beschéftigten kann nachvergiitungsregulatorischen Anforderungen eine zu-
sdtzlichevariableVergiitung,in Form einerHaltepramie gewdhrt werden. Dies ist nur zulassig, wenn das
Institutinder Lageist, sein berechtigtes Interesse an der Gewahrungvon Haltepramienzu begriinden und
sofern esim Einklangmit der Strategie des Instituts steht,auch miissen die Grundvoraussetzungen fiir die
Zurverfligungstellung eines Budgets erfiillt sein.

17 Quantitative Darstellung siehe Abschnitt 6.2.
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In der Helaba werden grundsatzlich keineHaltepramien gewdhrt. Bei der etwaigen Gewdhrung von Halte-
pramien wiirdesich die Helabaim Ubrigenan dieinhaltlichen Vorgaben der InstitutsVergV sowie an die
sonstigenaufsichtsrechtlichenbeziehungsweisevergtitungsregulatorischen Vorgaben und Anforderun-
gen halten.

4.5.4 Verbotvon Absicherungsgeschiften

DasVerbotvon Absicherungsgeschdften gemald 8 8 InstitutsVergVwurdein der Helaba in denVergitungs-
systemen der betreffenden Beschéftigtenverankert. Das Verbotregelt, dass betreffende Beschiaftigte der
Helaba fiir die variable Vergiitung keine personlichen Absicherungs- oder sonstigen GegenmaBnahmen
(so genannte Absicherungsgeschiéfte) treffendiirfen,um die Risikoorientierung der variablen Vergiitung
einzuschranken oder aufzuheben.

Umdie Einhaltung desVerbots von Absicherungsgeschdftensicherzustellen, kanndie Helabaaktive stich-
probenhafte Kontrollender Depotkonten durchfiihren. Die Beschiftigten sind verpflichtet, bei Kontrollen
mitzuwirkenundder Helabanach Aufforderung erforderliche Auskiinfte und Informationen unverziiglich
mitzuteilen.

4.5.5 Ermessensunabhdngige Leistungen zur Altersversorgung

Zusatzlich zu dem tariflichen Monatsgehalt beziehungsweise der fixen und der variablen Vergiitung ge-
wahrt die HelabaihrenBeschiftigten ermessensunabhdngige Zusagen auf Leistungen zur betrieblichen
Altersversorgung, die sowohl als Leistungszusagenals auch als beitragsorientierte Leistungszusagenaus-
gestaltet sind. Der Umfang der Leistung zur betrieblichen Altersversorgung kann aufgrund léanderspezifi-
scher Gegebenheiten variieren.

ZusatzlichelLeistungenzur Altersversorgung gemaB der InstitutsVergV werden in der Helaba nicht ge-
wahrt.

4.6 Vergiitungssysteme in der Helaba-Gruppe
Fiir einige Gesellschaften'® der Helaba-Gruppe geltenVergiitungssysteme, die in einigen Aspekten, aber
innerhalb dervergitungsregulatorischen Anforderungen,von der Vergiitungssystematik der Helaba ab-
weichen. Sie werden im Folgenden beschrieben.

4.6.1 Frankfurter Sparkasse (Gruppe)

Frankfurter Sparkasse

AlsTeil des Helaba-Konzerns hat die Frankfurter Sparkasse neben den Regelungen des Abschnitts,,Beson-
dere Anforderungenfiir bedeutendelnstitute“ der InstitutsVergV zusatzlich die Regelungen zur gruppen-
weiten Vergutungsstrategie des Helaba-Konzerns zu beriicksichtigen.

Die Frankfurter Sparkasse ist tarifgebunden. Aus diesem Grund finden auf die Arbeitsverhdltnisse der
Sparkassenbeschéftigten die Tarifvertrage fiir die 6ffentlichen Banken Anwendung. Ein weiterer Teil der
Beschéftigten wird ibertariflich bezahlt. Abgeleitetaus den Beschreibungenfiir fixe Vergiitung in 8 2 Ab-
satz 6 InstitutsVergV undsonstigen aufsichtsrechtlichen beziehungsweise vergiitungsregulatorischen
VorgabenundAnforderungensind inder Frankfurter Sparkasse folgende Vergiitungselemente als fix an-
zusehen: Grundgehalt, weitere Bausteine des Festgehalts (zum Beispiel Festgehaltszulagen), Abgeltung
von UberstundenundZuschldgen, Vorruhestandsgehaltoder Funktionszulagen. Weitere fixe Vergiitungs-
elemente sind zum Beispiel Leistungen fiir die betriebliche Altersversorgung, Erstattung von Lehrgangs-
kosten, Kinderbetreuungskosten und Jubildumszahlungen.

Benefits sind gehaltsrelevante Nebenleistungenund Angebote, die die Frankfurter Sparkasse ihren Mitar-
beitendenalsfreiwillige Leistunganbietet. Hierzuzahltenim Berichtsjahrdie ermessensunabhdngige, ar-
beitgeberfinanzierte Altersversorgungbeziehungsweise fiir Eintritte ab 2015 eine Altersversorgung mit
Selbstbeteiligung, diefreiwilligearbeitnehmerfinanzierte Altersversorgung in Form einer Entgeltumwand-
lung, das Job-Ticket mit Eigenbeteiligung, ein arbeitgeberseitig gewdhrter finanzieller Zuschuss fiir bis zu

18 Es handelt sich um Gesellschaften, die sich im aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis der Helaba (gemaR CRR) befinden.
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zwei Jobraderincl. eines Full-Service-Pakets, Kinderbetreuungskosten, vermdgenswirksame Leistungen
und die Bereitstellung von Dienstwagen fiir bestimmte Beschaftigtengruppen.

Insgesamtist die Ho6he dervariablenVergiitung in der Frankfurter Sparkasse hierarchie- und bereichsun-
abhangig generell auf maximal 50 % vom Fixgehalt begrenzt.

Auch die Gestaltungder Vergiitungder so genannten Kontrolleinheiten entspricht den Vorschriften der
InstitutsVergV.Der Schwerpunkt derVergiitungliegt auf dem Fixgehalt; dievariable Vergilitung bleibt un-
ter einem Drittel der Gesamtverglitung. Flir das Geschéftsjahr 2024 sind als Kontrolleinheitenin derFrank-
furter Sparkasse die Bereiche Risikocontrolling, Compliance sowie die interne Revision definiert.

Die Vergutungspolitik fiir die Beschaftigten der FrankfurterSparkasse wird vom Vorstand der Frankfurter
Sparkasse festgelegt. Erist fiir die angemessene Ausgestaltung der Vergutungssysteme der Beschaftigten
verantwortlich. Die Verglitungssysteme sind geschlechtsneutralund divers ausgestaltet. Der Vorstand hat
den Verwaltungsrateinmal jahrlich iber die Ausgestaltungder Vergiitungssysteme zu informieren, auch
zur Uberwachungder Angemessenheitder Vergiitungssysteme durchden Verwaltungsrat. Zur Wahrneh-
mung von Teilaufgaben im Zusammenhang mit den Vergiitungssystemen ist ein Personal- und Vergii-
tungskontrollausschuss eingerichtet, der sich aus dem Vorsitzenden sowie zwei weiteren Mitgliedern des
Verwaltungsrats zusammensetzt. Die Aufgaben sind in der Geschaftsordnung niedergelegt. Zur Vergii-
tungspolitik beinhalten diesedie Abgabevon Empfehlungen an den Verwaltungsrat. Im Verwaltungsrat
selbst sind die Arbeitnehmerinnenund Arbeitnehmer durch drei von der Belegschaft gewdhlte Bediens-
tete der Frankfurter Sparkasse vertreten.

ImJahr2024 fanden vier Sitzungendes Personal-undVerglitungskontrollausschusses und funf Sitzungen
des Verwaltungsrats statt.

Die Verguitungssysteme stehen im Einklang mit der Geschafts- und Risikostrategie sowie der Unterneh-
menskultur. Nachhaltigkeitsaspektewerdenin die bestehende Unternehmenskulturintegriertundals Fiih-
rungsaufgabe definiert. Transparenteund nachvollziehbare Nachhaltigkeitsziele im Sinne der ESG-Krite-
rien sind Bestandteil von Zielvereinbarungen von Fiihrungskréften und Risikotrager/-innen.

Ein Vergutungsbeauftragterist - wie fir bedeutende Institute flireine angemessene, dauerhafte und wirk-
same Kontrolle der Vergiitung in der InstitutsVergV vorgesehen - bestellt sowie ein Vertreter benannt.

Diein der Frankfurter Sparkasse angewendeteVerglitungspolitik stehtebenfallsim Einklang mit Nachhal-
tigkeitsrisiken. Die Frankfurter Sparkassestelltim Rahmen ihrer Vergiitungspolitik von Gesetzes wegen
sicher,dass die Leistung derMitarbeitendennichtineiner Weise vergiitetoderbewertet wird, die mit der
Pflicht,im bestmdoglichen Interesse der Kunden zu handeln, kollidiert. Insbesondere werden durch die Ver-
gutungkeine Anreize gesetzt, ein Finanzproduktzu empfehlen,das den Bedirfnissen des Kundenweniger
entspricht. Die Vergitungsstruktur richtet sich vornehmlich nach dem Tarifvertrag fiir die 6ffentlichen
Banken,ist nicht mit einerrisikogewichteten Leistungverknipft und begiinstigt keine ibermaRige Risiko-
bereitschaft in Bezug auf den Vertrieb von Finanzinstrumenten mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken.

Dievariable Vergutung richtet sich nach der Dienstvereinbarung tGiber die Gewdhrungeiner variablen Ver-
gutungvom 19.Dezember 2023. Die variable Verglitungbesteht aus einem unterehmenserfolgsbezoge-
nen, einemindividuellen Anteilund ggf. einerleistungsbezogenen Komponente, die herausragende indivi-
duelle Leistungen (sogenannte Top-undSpitzenleistungen) der Mitarbeitenden honoriert. Die individuelle
leistungsbezogeneKomponenteist bei Beschaftigten einerseits und Fihrungskraften einschlieBlich Risi-
kotrager/-innenandererseits unterschiedlich ausgestaltet. MaBgebliche Bemessungsgrundlage ist das je-
weils verbriefte Dezember-Gehalt des Geschéftsjahres (ohne beispielsweise Aufwandsentschadigungen
und Sonderzahlungen) beziehungsweise dasletzte Gehaltbei Austrittim Geschéaftsjahr. Der Vorstand be-
schlieBt nach Feststellungdes Jahresabschlusses iberein Budgetfiir dievariable Vergiitung, die sich an
der Mittelfristplanung der Frankfurter Sparkasse orientiert. Diese wird einmaljdhrlich durch den Vorstand
erstellt und durch den Verwaltungsrat genehmigt.



Vergiitungsbericht 2024

Das Planergebniswird durchdie Kennzahl Return of Equity (ROE) zum Ausdruck gebracht,welcher als eine
strategische Kennziffer in der Geschaftsstrategie verankert ist.

Vertragsangestellte, die Fuhrungskrafte der zweiten Ebene, erhalten ein vereinbartes Festgehalt und eine
variable Vergiitung, die sichaus einem untemehmenserfolgsabh&dngigen, einem bereichsbezogenen und
einemindividuellen Anteil auf Basis von Zielvereinbarungen zusammensetzt. Risikotrdger/-innenund Fiih-
rungskrafte der nachgelagerten Ebenen(dritte undvierte Ebene), die der Dienstvereinbarung unterliegen,
erhalten einFestgehaltundeine variable Vergiitung, die sich aus einem unternehmenserfolgsabhangigen,
einem bereichsbezogenenundeinemindividuellen Anteil auf Basis von Zielvereinbarungen zusammen-
setzt.

Fiir die tariflich und auBertariflich bezahlten Beschaftigten der Frankfurter Sparkasse hat das Institut eine
variable Vergutung fiir das abgelaufene Geschaftsjahr 2024 gezahlt.

AlsbedeutendesInstitutimSinnedes 81 Absatz3c KWGhat die Frankfurter Sparkasseim 4. Quartal 2023
gemdR §25a Absatz5b KWGaufder Grundlage einerRisikoanalyse unter Anwendung der iberarbeiteten
Kriterien nach dem technischen Regulierungsstandard gemaR Artikel 94 Absatz 2 der Richtlinie
2013/36/EU Beschéftigte fiir das Geschéftsjahr 2024 identifiziert, die einen wesentlichen Einfluss auf das
Gesamtrisikoprofilder Sparkasse haben (so genannte Risikotrédger/-innen). Auf dieim Rahmen der Risiko-
trageranalyseidentifizierten Beschaftigten sind die besonderen Anforderungen an die Ermittlung und
Auszahlung der variablen Vergiitung anzuwenden.

DieVergutungderVorstandsmitglieder setzt sichaus einem erfolgsunabhdngigen Jahresfestgehalt und
einervon der Erfiillung bestimmter Parameter abhangigen variablen Jahresabschlussvergiutung zusam-
men.Daneben erhalten die Vorstandsmitglieder bestimmte Sachleistungen. Anspriiche auf ermessensun-
abhangigebetriebliche Altersversorgungwerdenin einer separaten Ruhegehaltsvereinbarung geregelt.

Die Vorstandsmitgliederkdnnen eineerfolgsabhdngigevariable Vergiitung erhalten, ihre Gewdhrung ist
davon abhéngig, ob die Voraussetzungen gemaR KWG, InstitutsVergV und den Gruppenvorschriften der
Helaba erfiillt sind und dass ein nachhaltiger Gesamterfolg erreicht worden ist.

DasVerbotvon Absicherungsgeschaften gemaR § 8 InstitutsVergVwurdein der Frankfurter Sparkasse im
Vergilitungssystem sowie in den Rahmenbedingungen fiir die Gewahrung und Auszahlung variabler
Vergltung furRisikotrager/-innen verankert. Damit ist geregelt, dass betreffende Beschaftigte der Frank-
furter Sparkassefiir die variableVerguitung keine personlichen Absicherungs- oder sonstige GegenmaR-
nahmen treffendiirfen,um die Risikoorientierungder variablenVergiitung einzuschranken oder aufzuhe-
ben.Umdie EinhaltungdesVerbots von Absicherungsgeschiften sicherzustellen, kann die Frankfurter
Sparkasse aktive stichprobenhafte Kontrollen der Depotkonten durchfiihren. Die Beschiftigten sind ver-
pflichtet, bei Kontrollen mitzuwirkenund der Frankfurter Sparkasse nach Aufforderung erforderliche Aus-
kiinfte und Informationen unverziiglich mitzuteilen.

Beziiglich denThemen Nachhaltigkeit und Diversitat orientiertsich die FrankfurterSparkasse an den Leit-
sdtzen der Helaba Gruppe.

Die Frankfurter Sparkasse veroffentlichteinen eigenstandigen Vergutungs-/Offenlegungsbericht 2024 ge-
mal Artikel 450der Richtlinie (EU) 2019/878 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai
2019 in Verbindung mit 8 16 Absatz 1 InstitutsVergV.!°

1822direkt Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH

Die Strategie der 1822direktist eine Teilstrategie der Frankfurter Sparkasse. Das Verglitungssystem der
1822direkt unterliegteinerjahrichen Prifungund Abstimmung mit der Frankfurter Sparkasse und erfllt
die Anforderungen an die Ausgestaltung gemaR der InstitutsVergV.

19 https://www.frankfurter-sparkasse.de/de/home/ihre-sparkasse/unternehmen.html? n=true&stref=hnav
(Geschidftsdaten / Kennzahlen und Publikationen)
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Die Festsetzungdervariablen Vergiitung erfolgt in Abstimmung mit den Gremien der Frankfurter Spar-
kasse und der regulatorischen Priifung zur Angemessenheitder Verglitungsbestandteile gemaR Instituts-
VergV.

Mit den Beschéftigten der1822direkt werdenfeste Jahresgehdltervereinbart, die in zwdlf gleichen Tran-
chen ausgezahltwerden. Die Gesamtvergiitung wird auf Grundlage von zwei Betriebsvereinbarungen zur
Vergilitung gewdhrt. Die Betriebsvereinbarungen sind fiir die Beschaftigten im Intranet veréffentlicht.

Nebenleistungen wurdenauchimJahr2024imSinne derbestehenden Regelungen gewahrt,vor allem die
freiwillige arbeitnehmer-finanzierte Altersversorgung in Form einer Entgeltumwandlung, einearbeitgeber-
finanzierte betrieblicheKrankenversicherung, das Job-Ticketmit Eigenbeteiligung sowie eine Vereinba-
rung zum arbeitnehmer-finanzierten Jobrad. Die 1822direktgewdhrteihren Beschaftigten im Jahr 2024
im Rahmen der Durchfiihrung einer tarifahnlichen Anpassung eine einmalige Sonderzahlung

Die 1822direkt gewdhrt auf Ebene der Bereichsleitungvariable Vergiitungsbestandteile, die an eine Errei-
chung qualitativerund quantitativer Ziele gekniipft sind. Die variable Vergiitung istinder Hohe derart aus-
gestaltet, dass sie keine Anreize zur Eingehung unverhdltnismaRiger Risiken darstellt. Der Anteil der vari-
ablen Vergiitunghatsich gegeniiber dem Geschéftsjahr 2023 verdndert. Durch die tarifahnliche Anpas-
sung der Gehalter(per August 2024) hatsich das Verhdltnis zwischen dem Fixgehalt und dem variablen
Verglitungsbestandteil bei der Bereichsleitung marginal verringert.

Seit 2024 werdenzwei weitere variable Vergiitungsbestandteile genutzt: Zum einen kann eine jahrliche
einmalige Ausschiittungan alle Mitarbeitenden erfolgen, die unabhdngigvon individueller Leistung oder
personlicherZielerreichung gewdhrtwird undin gleicher Hohe fiir alle Beschaftigen ausgezahlt werden
kann.Der Betragist somitnicht an leistungsabhdngige Faktoren oderindividuelle Leistungsbeurteilungen
gebunden.Die Hohe der Ausschiittung orientiert sich am Betriebsergebnis und erfolgtunter Berticksichti-
gung der Regelungen der InstitutsVergV und der Zustimmung des Aufsichtsrates.

Zumanderen besteht die Mdglichkeit auf Ebene der Einzelmitarbeitenden, eine einmalige Préamie fiir be-
sondere Leistungenzu vergeben.Die Auszahlungder Pramie orientiert sich an den mit den Mitarbeiten-
denvereinbartenindividuellenZielvereinbarungundder Erreichung der Zielkriterien. Die Hohe der Pra-
mienzahlungorientiert sichan der pro Mitarbeitenden gedeckelten Einzelpramie und dem auf Unterneh-
mensebene maximalzur Verfligung stehenden Pramientopf. Diese Zahlungen werden in die Festlegung
desBonuspoolsnach §7 InstitutsVergV einbezogen. Ausgenommenvon der Leistungsanerkennungspra-
mie sind die Bereichsleitungen auf Grund ihrer Vereinbarung zur jahrlichen Tantiemezahlung.

Die 1822direkt beschaftigt seitjeher Mitarbeitende vielerverschiedener Nationen. So sind im Jahr 2024
Mitarbeitendeausinsgesamt17 verschiedenen Landern beschaftigt, wobei ein GroRteil hiervon bereits die
deutsche Staatsbirgerschaftangenommen haben. Es werden in der 1822 direkt keinerlei Unterschiede
oder Benachteiligungen hinsichtlich der ethnischen Herkunft, der Religion oder des Geschlechtes ge-
macht.

Das Nachhaltigkeitsverstandnis der 1822direkt als 100%ige Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse
erstreckt sich auf die 6konomische, soziale und 6kologische Dimension (ESG-Kriterien) und bezieht alle
Unternehmensbereiche ein. Nachhaltigkeitwird in die bestehende Unternehmenskulturintegriert und als
Flihrungsaufgabe definiert.

Wesentliche Eckpunkte stellen fiir die 1822direkt folgende ESG-Ziele des Helaba-Konzerns dar:

m  Wir verringern die Emissionen im eigenen Betrieb soweit méglich (Environment).

m WirleistenmitunseremHandeln einen Beitragzum Erreichen des Pariser Klimaschutzabkommens (En-
vironment).

m  Wirinvestieren in unsere Mitarbeitenden und die Gesellschaft (Social)

Zur Operationalisierung gliedertdas Projekt1822direkt&nachhaltig das Themenfeld Nachhaltigkeitin vier
strategische Handlungsfelder: Grundlagen, Markt & Vertrieb, Environment und Social.
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Ziel der 1822direktist es,den Gesamtreifegrad derNachhaltigkeit in den Dimensionen E (Environment),
S (Social) und G (Governance) systematisch weiter zu erhdhen und damit aktiv einen Beitrag zur Errei-
chungder2015durchdie UN-Generalversammlung verabschiedeten Agenda 2030 fiir nachhaltige Ent-
wicklung,des UN-Klimaabkommensvon Paris (2015) und des ,,European Green Deal“ der Europdischen
Kommission (2019) zu leisten.

Die vielfdltigen Herausforderungen werden dabeiim parallellaufenden Projekt der Frankfurter Sparkasse
bzw. dem konzerniibergreifenden Projekt Helaba substained! adressiert.

4.6.2 Frankfurter Bankgesellschaft (Gruppe)

Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG

ImZuge der Neugestaltung der FrankfurterBankgesellschaft Gruppe hat die Frankfurter Bankgesellschaft
Holding AG(vormals FHGProjekt AG) zum Jahresende 2023 die operative Geschiftstatigkeit aufgenom-
men.Durch die Neustrukturierungwerden nundie zwei Vollbanken mitSitzen in Ziirich und Frankfurt am
Main sowie das Family Office unddie Mehrheitsbeteiligung an der IMAP M&A Consultants AG unter der
Dachgesellschaft ,Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG* gefiihrt.

Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG
Frankfurt am Main

100% 100% 75.1%

Frankfurter Frankfurter Family Office

Bankgesellschaft Bankgesellschaft der Frankfurter LR

Consultants AG

(Schweiz) AG (Deutschland) AG Bankgesellschaft AG

Zarich Frankfurt am Main Frankfurt am Main Mannheim

L]
5 Finanzgruppe

Die Vergutungspolitik der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG steht fur alle Mitarbeitenden im Ein-
klang mit denZielender Geschifts- und Risikostrategie des Instituts, einschlieBlich risikobezogener Um-
welt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG). Beriicksichtigung in der Vergutungspolitik findet ebenso die
Unternehmens- undRisikokultur,insbesondere im Hinblick auf langfristige Interessen der Frankfurter
Bankgesellschaft Holding AG. Die Vergiitungspolitik der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG stellt si-
cher,dassInteressenkonflikte vermiedenwerdenunddass die Mitarbeiternicht zu eineriiberméRigen Ri-
sikobereitschaft ermutigt werden.

Die Regelungen derFrankfurter Bankgesellschaft Holding AGzur fixen Vergiitung entsprechen denen der
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG.

Die Beschéftigten der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG erhalten ein Festgehalt, das die Basis des
Vergilitungssystems fiir die Tarif-Mitarbeitenden und AT-Mitarbeitenden darstellt. Dabei wird das Festgeh-
alt der AT-Mitarbeitendenin zwd1f gleichen Tranchen sowie fiir Tarif-Mitarbeitende in 13 gleichen Tran-
chen gewdhrt. Die Gehélter werdenjeweils entsprechend der Leistung der Beschaftigten marktkonform
bezahlt. Die Tarif-Mitarbeitenden beziehungsweise AT-Mitarbeitendenwerden somitauf Basis gegebener
Stellenprofileundihrerindividuellen Erfahrungswerte in der Frankfurter BankgesellschaftHolding AG ein-
gestellt.

GemadB den Vorgaben des BVV Versicherungsvereins des Bankgewerbes a. G. erhalten die Beschaftigten
eine zu zwei Drittelnvom Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge. Weiterhin erhalten die Be-
schéftigten einen Arbeitgeberzuschuss zu vermégenswirksamen Leistungen.
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DievariablenVergitungsrichtlinien decken sichmit denen der FrankfurterBankgesellschaft (Schweiz) AG:
Die Beschiftigten erhalteneine erfolgsabhangige Vergiitung. Diese hdngt einerseits vom Gesamterfolg
desInstitutsab und andererseits von derindividuellen Einsatz-und Leistungsfahigkeit. Die variable Ver-
gutungssystematik der Beschaftigten wird in einer Arbeitsanweisung dargestellt.

Die Vorstandsmitgliederder Frankfurter BankgesellschaftHolding AG sind Gruppen-Risikotrdger/-innen
derHelaba. Dievariable Vergiitungder Vorstandsmitglieder wird, sofern sie 50.000 € tiberschreitet und
mehr als ein Drittel der Gesamtjahresvergiitung betrdgt,in eine Sofort- und eineVorbehaltstantieme auf-
geteilt (40 % Soforttantieme sowie 60 % Vorbehaltstantieme in Tranchen lber fiinf Jahre).

Die Vergutungsstruktur der Frankfurter BankgesellschaftHoldingAGist amlangfristigen und nachhaltigen
Erfolg des Unternehmens ausgerichtet und setzt keine Anreize zur Eingehung von unverhdltnismaRigen
Risiken.Ferner stellt die Frankfurter BankgesellschaftHoldingAGsicher, dass die Leistung von Mitarbei-
tenden nichtin einer Weise vergitetoder bewertet wird, die mit der Pflicht im bestméglichen Interesse
der Kundinnen und Kunden zu handeln, kollidiert.

Zu den zentralen Grundsatzen derFrankfurter Bankgesellschaft Holding AG gehdrtes, Menschen nicht auf-
grund derenethnischer Herkunft, Nationalitdt, Geschlecht, Alter, Religion, Weltanschauung, Familien-
stand, sexueller Identitdt oder Orientierung sowie Beeintrachtigungen zu diskriminieren.

Bei Nachhaltigkeit und Diversitat richtetsich die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe anden Grundsatzen
der Helaba-Gruppe.

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) ist wederdirekt von der InstitutsVergV noch von den Mindest-
standards fuir Verglitungssysteme bei Finanzinstituten (FINMA-Rundschreiben 2010/1)2° betroffen.
Dennoch werden - unter Beriicksichtigung der gruppenweitenVergiitungsstrategie - die grundlegenden
Prozesse aller Vorschriften sowiedie Grundsdtze zu den Verglitungssystemenin der Frankfurter Bankge-
sellschaft (Schweiz) freiwillig umgesetzt.

Die Geschéftsleitung wurde von derHelaba als Gruppen-Risikotrager/-innen identifiziert. Die Vergiitung
unterliegt den besonderen Anforderungen der InstitutsVergV.

Die Fixgehdlter werden aufBasis der Funktion, der Erfahrung und der Qualifikation der Beschéftigten fest-
gesetzt. Alle Beschéftigten erhaltenlandesiibliche Sozial-und Altersvorsorgebeitrage sowie Jubildaumszu-
wendungen und haben Anspruch auf Mittagsverpflegung. Den Mitgliedern der Geschiftsleitungsowie den
Beschaftigten der ersten Ebene unterhalb der Geschiftsleitungwerden zusatzlich Pauschalspesen gemafR
Geschaftsordnungunddem durch diekantonale Steuerbehdrde genehmigten Spesenreglement gewdhrt.

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG2!

Die Frankfurter Bankgesellschaft(Deutschland) AG gewdhrtihren Beschiftigten ein Festgehalt, das dieBa-
sis des Vergiitungssystemsfiir die Tarif-Mitarbeitenden und AT-Mitarbeitenden darstellt. Dabei wird das
Festgehalt der AT-Mitarbeitenden inzwd1f gleichen Tranchen sowie fiir Tarif-Mitarbeitende in 13 gleichen
Tranchen gewadhrt. Die Gehalter werden jeweils entsprechend der Leistung der Beschiaftigten marktkon-
form bezahlt. Die Tarif-Mitarbeitenden beziehungsweise AT-Mitarbeitenden werden somit auf Basis gege-
benerStellenprofileundihrerindividuellen Erfahrungswerte in der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutsch-
land) AG eingestellt.

Daneben erhalten die Beschaftigten eineerfolgsabhdangige Vergiitung. Diese hangt einerseits maRgeblich
vom Gesamterfolg des Instituts ab und andererseits von derindividuellen Einsatz- und Leistungsfahigkeit.
DieVergutungder Beschaftigtenwirdin einerArbeitsanweisung dargestellt. Das Vergutungssystem ist so
ausgestaltet, dass es den aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemal} InstitutsVergV entspricht.

20 FINMA-RS 10/1 ,Vergutungssysteme*, zuletzt am 01. Juli 2017 in Kraft getreten.

21 Die Frankfurter Bankgesellschaft Deutschland veroffentlicht einen eigenen Vergiitungs-/Offenlegungsbericht gemafR
§ 16 InstitutsVergV unter https://www.frankfurter-bankgesellschaft.com/kundeninformationen#frankfurter-bankgesellschaft-
deutschland-ag.
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GemadR den Vorgaben des BVV Versicherungsvereins des Bankgewerbes a. G. erhalten die Beschaftigten
eine zu zwei Drittelnvom Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge. Weiterhin erhalten die Be-
schiaftigten einen Arbeitgeberzuschuss zu vermé genswirksamen Leistungen. Die Wealth-Manager-Berate-
rinnen und -Berater haben gemal} Dienstwagenverordnung einen Anspruch auf einen Dienstwagen.
Grundsatzlich erhalten die Beschéftigten Jubilaumszuwendungen.

Die Vorstandsmitgliederder Frankfurter Bankgesellschaft(Deutschland) AG sind Gruppen-Risikotrdger/-
innen der Helaba.

Dievariable Vergiitung derVorstandsmitglieder wird, sofern sie 50.000 € Giberschreitet und mehr als ein
Drittel der Gesamtjahresvergiitung betragt,in eine Sofort- und eine Vorbehaltstantieme aufgeteilt (40 %
Soforttantieme sowie 60 % Vorbehaltstantieme in Tranchen tiber finf Jahre).

Die Vergutungsstruktur der Frankfurter Bankgesellschaft(Deutschland) AGist amlangfristigen und nach-
haltigenErfolg des Unternehmens ausgerichtet und setzt keine Anreizezur Eingehung von unverhaltnis-
maligen Risiken. Ferner stellt die Frankfurter Bankgesellschaft(Deutschland) AGsicher,dass die Leistung
von Mitarbeitenden nichtin einer Weise vergiitet oder bewertet wird, die mit der Pflicht im
bestmdéglichen Interesse der Kundinnen und Kunden zu handeln, kollidiert.

Zu den zentralen Grundsdtzen der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG gehort es, Menschen
nichtaufgrund deren ethnischer Herkunft, Nationalitdt, Geschlecht, Alter, Religion, Weltanschauung, Fami-
lienstand, sexueller Identitdt oder Orientierung sowie Behinderung zu diskriminieren.

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG

Die Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AGist ein spezialisiertes Beratungsunterneh-
men und unterliegt als solches nicht dem KWG oder der InstitutsVergV.

Die Beschéftigten,davon per31.Dezember 2024 tiber 40% weiblich, erhalten im Rahmen der jeweiligen
vertraglichenVereinbarung ein Festgehalt und eine erfolgsabhdngige Vergiitung, die mafgeblich am Ge-
samterfolg derGesellschaft sowie an derindividuellen Einsatz- und Leistungsfahigkeit bemessen ist. Er-
gdanzend werden gdf. ein Arbeitgeberzuschuss zu vermdgenswirksamen Leistungen, anteilig vom Arbeit-
geberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge im Rahmen der Reglungen des BVV Versicherungsvereins
des Bankgewerbes a. G. sowie vereinzelt Anspruch auf einen Dienstwagen gewdhrt.

Fiir das Geschaftsjahr 2024 erfolgten an die Organe und an die Beschaftigten Zahlungen von variablen
Vergiitungsbestandteilen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben keine Verglitung oder Aufwandsentschdadigung erhalten.

Die Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG orientiert sich hinsichtlich der Themen
Nachhaltigkeit und Diversitat an den Leitsdatzen der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe.

IMAP M&A Consultants AG

Die IMAP M&A Consultants AGberdt vor allem mittelstandische Unternehmen und deren Gesellschafter bei
derVerauBerungoderdem Erwerb von Unternehmen. Sie betreibtweder Bankgeschafte noch Dienstleis-
tungen von Bankgeschéaften bzw. Finanzdienstleistungen. Auch werden keine méglichen Bankgeschafte
oder Finanzdienstleistungen aus derFrankfurter Bankgesellschaft Holding AG bzw. aus der Gruppe in die
IMAP M&A Consultants AG tibertragen.

Die Frankfurter BankgesellschaftHoldingAGhalt 75,1 % der Anteile an der IMAP M&A Consultants AG. Die
IMAP M&A Consultants AGunterliegt den Ausnahmevorschriften des 8 2 Kreditwesengesetzes bzw. fallt
nichtin den Anwendungsbereich des 8 1 InstitutsVergV.

Die Fixgehdlter werden auf Basis der Funktion, der Erfahrung und der Qualifikation der Beschéftigten fest-
gesetzt. Alle Beschaftigten erhalten landesiibliche Sozial- und Altersvorsorgebeitrage.

Daneben erhalten die Geschaftsfiihrung sowie die Beschaftigten eineerfolgsabhdngige Vergiitung. Diese
hdngt einerseits maRgeblichvom Gesamterfolg des Unternehmens ab undandererseits von der individu-
ellen Einsatz-und Leistungsfdhigkeit. Die variable Vergiitung der Beschaftigten wird jahrlich durch den
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Vorstand festgelegtund mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Die variable Vergilitung des Vorstandes wird
jahrlichdurch denAufsichtsrat festgelegtund abgestimmt. Hierbeiorientiert sich die IMAP M&A Consul-
tantsAGunteranderem an den Marktgegebenheiten.Vorstdnde, Partner und Direktoren haben einen An-
spruch auf einen Dienstwagen.

Beziiglich denThemen Nachhaltigkeit und Diversitat orientiertsich die IMAP M&A Consultants AG an den
Leitsatzen der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe.

4.6.3 GWH Immobilien Holding GmbH
Die strategische Ausrichtungder GWH Immobilien Holding GmbH orientiert sich an der Verwaltung von
Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen.

Zu den Beschaftigtenzdhlendie Geschéftsleitungsowie dieleitenden Angestellten. Die Mitglieder der Ge-
schéftsfiihrung wurden als Gruppen-Risikotrédger/-innen der Helaba identifiziert. Die leitenden Angestell-
ten sowie die Mitgliederder Geschaftsfiihrung erhalten jeweils zwo1f Monatsgehdlter zuziiglich einer Jah-
respramie. Daneben habendie Mitglieder der Geschéftsfilhrung sowie die leitenden Angestellten einen
Anspruch auf einen Dienstwagen, der als fixe Vergiitung definiert ist.

Die Festsetzungbeziehungsweise Gewdhrungder Jahrespramieerfolgtnach unterschiedlichen Kriterien.
Bei denleitenden Angestelltenwirdin Relation zu den einbezogenen Angestellten ein Promillesatz des
Ergebnisses aus ordentlicher und aulRerordentlicher Rechnung ermittelt. Dieser erhht beziehungsweise
senkt sichimVerhaltnis des Plan-Ergebnisses zum Ist-Ergebnis und wird nach Erfolgs- und Leistungskrite-
rien auf die betreffenden Flihrungskrafte verteilt. Die Pramienregelung fiir die Geschaftsfiihrung der GWH
Immobilien Holding GmbH istindividualvertraglich unter anderem im Rahmen von Unternehmens- und
individuellen Zielen als Zusatzvereinbarung zum Anstellungsvertrag ausformuliert.

Die Klimabilanzierungunddie Nachhaltigkeitsberichterstattung sind zwei zentraleSdulen im Rahmen der
Nachhaltigkeit der GWH Immobiliengruppe. Dariiber hinausist auch das GWH Wohnversprechen ein zent-
raler gesellschaftlicherBeitrag derGWH in Zeiten,in denen dieLageum bezahlbaren Wohnraum sich an-
gespannt zeigt.

Die GWH versteht sich alsvielfaltigerund offener Arbeitgeber. Fiir die GWH heil3t Vielfalt am Arbeitsplatz,
dass sich das GWH Team aus Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Hintergriinden zusam-
mensetzt.Ziel ist eine Kulturder Gleichstellung. Daher werden Diversitdt und Inklusion gemeinsam und
nicht getrenntvoneinanderbetrachtet. Um das volle Potenzialvon Vielfalt auszuschopfen, wird verstarkt
aufverschiedene Sichtweisenund Meinungen gesetzt. Das Arbeiten auf Augenhéhe, Anerkennung und
Wertschdtzung ermdéglichen eine Zusammenarbeit, die Raum fiir neue Ideen und Ansédtze bietet.

4.6.4 Helaba Asset Services (HAS) GmbH

Die Helaba Asset Services (HAS) UC Private Limited Company wurde im April 2024 umfirmiert zur Helaba
Asset Services (HAS) GmbH und ist eine 100%ige Tochter derHelaba. Insgesamtsind zwei Beschaftigte fiir
die HAS GmbH tatig.

Die Beschiftigten erhaltenneben einem Fixgehalteine variable Vergiitung, die sich an den Vergiitungs-
grundsdtzen beziehungsweise dem Verglitungssystem der Beschéaftigten der Helaba orientieren.

Die HAS GmbH unterhadlt einen Alters-und Sterbegeldplan. Unter gegebenenVoraussetzungen haben die
Beschaftigten,gemdBundvorbehaltlich des Treuhandvertragsundder fiir den Plan geltenden Regeln An-
spruch auf Leistungen.
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4.6.5 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Die Helaba Invest ist eineKapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Daher unterliegt sie nicht der Instituts-
VergV. Als KVG unterliegt die Helaba Invest den ESMA Guidelines.??

Tarif-Mitarbeitende erhalteneine Vergiitungnach dem Tarifvertrag fiir die 6ffentlichen Banken. Zusatzlich
werden einefreiwilligeAbschlussvergiitunginHéhe vongrundsétzlich 0,9 Gehaltern, Urlaubsgeld sowie
auf Antrag vermdgenswirksame Leistungen gewahrt.

Die fixen Vergltungsbestandteile setzensich in derRegel aus zwei Komponenten zusammen. Dabei han-
delt es sich um einen dynamisierten, ruhegehaltsfahigen sowieum einen nicht dynamisierten, nicht ruhe-
gehaltsfahigenVergiitungsbestandteil. In der Addition beiderKomponenten soll der fixe Verglitungsbe-
standteil mindestens 60 % der jahrlichen Gesamtverglitung ausmachen.

Bei den AT-Mitarbeitenden gelten unterschiedliche Regelungen zur Vergiitung:

AT-Mitarbeitende, die

m keineRisikotrager/-innensindund 13 Gehalter erhalten. Dabei erhalten Beschaftigte zwolf Gehalter
sowie ein 13. Gehalt,dasim Dezemberals Vorauszahlungzur freiwilligen Abschlussvergiitung im April
des Folgejahres gewdhrt wird.

m keineRisikotrdger/-innensind undzwdlf Gehdltererhalten. Dabei erhalten Beschéftigte zwo1f Gehalter
und eine freiwillige Abschlussvergiitung im April des Folgejahres.

m Risikotrager/-innensind, erhalten zw61f Gehédlter und eine freiwillige Abschlussvergiitung im April des
Folgejahres. Bei einer freiwilligen Abschlussvergiitung von 50.000 € oder mehr wird die Tantieme in
eineVorbehaltstantieme und eine nachgelagerte Tantieme aufgeteilt (40 % Vorbehaltstantieme -
Auszahlung tber drei Jahre).

Alle AT-Mitarbeitenden erhalten zusatzlichUrlaubsgeld und kénnen ebenfalls vermégenswirksame Leis-
tungen erhalten. Dariliber hinaus hatdie Helaba Invest im Geschaftsjahr 2024 an die Beschaftigten eine
vom Beschidftigungsgrad unabhangige Nachhaltigkeitspauschale gezahlt.

Die Helaba Invest hatin ihren Vergiitungsgrundsatzen Regelungen definiert, die die Entwicklung des Ge-
samtbetrags derAbschlussvergiitungen und damit auch die Entwicklung der Abschlussvergiitung der ein-
zelnen Mitarbeitenden maRgeblichbeeinflusst. Bei der Festlegung des Gesamtbetrages fiir die variable
Vergiitung wird ein Verfahren angewandt, das dieletzten drei Geschéftsjahre beriicksichtigt. Dabeiwerden
die Abweichungen zwischen Planund Planerfullung ermitteltund gegeniibergestellt. Die Abweichung pro
Jahrwird zuséatzlich gewichtet, wobei das nachstzuriickliegende Jahrden héchsten Anteil an dem zu ermit-
telnden Faktor (50:30:20) ausmacht. Der so berechnete Faktor stellt dann die Basis fiir eine Bandbreite
dar,in der sich die Entwicklung der variablen Vergiitung bewegen kann.

Die Geschaiftsfiihrung erhaltzw61f Gehdlter und einefreiwillige Abschlussvergiitung im April des Folgejah-
res. Zusatzlichwird ein Urlaubsgeld gewahrt. Bei einerfreiwilligen Abschlussvergiitung voniiber 50.000 €
wird die Tantiemein eine Vorbehaltstantieme und eine nachgelagerte Tantieme aufgeteilt (60 % Vorbe-
haltstantieme — Auszahlung tber fiinf Jahre).

Die Mitgliederdes Aufsichtsrats erhalten eine jahrliche Aufwandsentschadigung, dieunter 10.000 € liegt.
Die Helaba Invest hatauf Grundlage der ESMA Guidelines einenVergutungsausschuss gebildet. Dabei wer-
denauch dielnteressender Helaba durch die Zusammensetzung der Mitgliederdes Vergiitungsausschus-
ses beriicksichtigt.

Die Vergiitungsgrundsdtze sind in den Organisationsrichtlinien der HelabaInvest, einer so genannten Ar-
beitsanweisung, festgehalten. Daneben werden regelmaflig Ausziige aus denVergiitungsgrundsatzen der
Helaba Invest veréffentlicht.23

22 https://lwww.helaba-invest.de/corporate-governance/.
23 https://www.helaba-invest.de/corporate-governance/.
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ImRahmenihrer nachhaltigen Investmentphilosophie beriicksichtigtdie Helabalnvest neben gesetzlichen
und regulatorischen Vorgabenauchverschiedene einschldgige nationale und internationale Standards.
Die seit 2021 veroffentlichte ESG-Investment-Policy der Helaba Invest gilt fiir alleim Portfoliomanagement
der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse und erweitert dievorherbestehenden Grund-satze zu
Nachhaltigkeitsaspekten. Dariiber hinaus hat sie dieinternationalen Grundsétze fiir verantwortliches In-
vestieren — UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) — unterzeichnet.

DieHelaba Invest siehtin der Vielfaltihrer Mitarbeitenden einen Schliissel zum Erfolg. Die Geschéaftsfiih-
rung verstarkt daher MaBnahmen zu diesem Thema fiir Fihrungskrafte und Mitarbeitende.

4.6.6 OFB Beteiligungen GmbH

Die OFB Beteiligungen GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der OFB Projektentwicklung GmbH,
um neben der OFB Projektentwicklung GmbH Anteile an Objektgesellschaften zu halten, deren Geschafts-
tatigkeit in der Realisierung von Immobilienentwicklungen besteht.

Zu den Beschaftigten der OFB Beteiligungen GmbH zdhlt die Geschéftsfiihrung. Die Mitglieder der Ge-
schaftsfiihrung sind als Gruppen-Risikotrager/-innen der Helabaeingestuft. Ihre Vergitung istindividual-
vertraglichim Anstellungsvertrag geregelt. Die Vergiitungsbestandteileorientierensich anden Vorgaben
der Helabaundunterliegender gruppenweiten Vergitungsstrategie der Helaba-Gruppe. Sie unterteilen
sichin ein Festgehaltundeinevariable Vergiitung. Zu den fixen Vergiitungsbestandteilen zdhlen grund-
satzlich das Festgehaltsowie einfreiwilliger Beitrag zur Altersversorgung. Die variable Verglitung (Tanti-
eme) ergibt sich unteranderem aus denimjeweiligen Geschdftsjahr abzuschlieBenden Zielvereinbarun-
gen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie beriicksichtigt den gesamten Immobilienlebenszyklus eines Objekts.Von der
Planung bis zur Realisierungder Immobilienentwicklungen sind neben 6konomischen auch 6kologische
und soziale Ziele gesetzt, die auf den Zielen der EU-Taxonomie basieren. Die Zielvereinbarung der Ge-
schéaftsfiihrung enthdltebenso Bestandteile im Hinblick auf die Verfolgung der ESG-Zielsetzungen des
Helaba-Konzernsunddes Beitrags der OFB fiir diese. Im Hinblickauf die Weiterentwicklung der Diversitat
achtet die OFB auf die Gleichberechtigungder Geschlechter und auf eine offene Unternehmenskultur, wel-
ches dasgleichberechtigte Agieren unabhangig vonsexuellen, religiésen, sozialen und kulturellen Orien-
tierungen aller Mitarbeitenden ermdglicht.
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5 Vergiitungssystem der Vorstandsmitglieder

DasVerglitungssystemfiir den Vorstand wird vom Verwaltungsrat festgelegtundjahrlich Giberprift. Es be-
riicksichtigtdie gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Das Vergiitungssystem soll sicherstellen,
dassdieVergiitungin einemjeweils angemessenen Verhdltnis zu den Aufgaben und Leistungen der Vor-
standsmitglieder sowie zurLage derBank steht und die tibliche Vergiitung nicht ohne besondere Griinde
Ubersteigt.

Die Vergutungsstruktur der Vorstandsmitgliedersetzt sich aus einem Jahresfestgehalt, einer méglichen
variablen Vergiitung, aus Sachbeziigen (zum Beispiel D&0O-Versicherung, Dienstwagen) sowie einem An-
spruch auf betriebliche Altersversorgung zusammen.

5.1 Jahresfestgehalt

DieHohe des Jahresfestgehalts der ordentlichen Vorstandsmitglieder ist grundséatzlich identisch. Das Jah-
resfestgehaltdesVorstandsvorsitzendenist gegeniiber dem Jahresfestgehalt der ordentlichenVorstands-
mitgliederim Hinblickauf die erh6hte Verantwortungim Rahmen der Leitung des Vorstands und der ex-
ternen Reprdsentationder Bankum 50 % erhdht. Das Jahresfestgehalt des stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden (derzeit nichtbesetzt) istim Hinblickauf die erhohteVerantwortung im Rahmen der vertre-
tungsweisenWahrnehmungdes Vorstandsvorsitzes gegentiber dem Jahresgehalt der ordentlichen Vor-
standsmitglieder um 25 % erho6ht.

5.2 Variable Vergiitung

Die Vorstandsmitgliederkdnnen einevariable Vergiitungerhalten, die maximal 60 % des jdhrlichen Fest-

gehalts betragt und deren Gewdhrung davon abhangig ist, dass

m ein Gesamtbetrag variabler Vergiitung im Sinne von 8 45 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5a KWG festgesetzt
werden kann,

m bei der Festsetzung des Gesamtbetrags gemal} 8 7 Absatz 1 Satz 3 IVV die Risikotragfahigkeit, die
mehrjdhrige Kapitalplanungunddie Ertragslage der Helaba hinreichend beriicksichtigt werden und
sichergestellt ist, dass die Helaba in der Lage ist, eine angemessene Eigenmittel- und
Liquiditdtsausstattungunddie kombinierten Kapitalpuffer-AnforderungengemaR 8 10i KWG dauerhaft
aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen,

m ein nachhaltiger Gesamterfolg erreicht worden ist. Zur Bemessung des nachhaltigen Gesamterfolgs
wird die GroBe ,Wertbeitrag“ herangezogen, bei deren Berechnung das Konzernjahresergebnis vor
Steuern nach IFRSum diefiir die Erzielung dieses Ergebnisses erforderlichen (Risiko-)Kapitalkosten
reduziert wird. Der Wertbeitrag muss einen positiven Wert erreichen.

5.3 Kriterien fiir die Leistungs- und Erfolgsmessung
Die Bemessung dervariablen Vergiitung (so genannte Zieltantieme) setzt auf den Grad auf, zu dem be-
stimmte, jeweils definierte Ziele erreicht wordensind. Die Ziele werden insbesondere im Hinblick auf fol-
gende Faktoren definiert:
m Gesamterfolg der Bank (Faktor 1)
» Konzernergebnis vor Steuern nach IFRS
= Weitere Ziele, die den Gesamterfolg im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung
widerspiegeln
m Erfolgsbeitrag des geleiteten Dezernats (Faktor 2)
= Deckungsbeitrage (Neugeschaft, Bestandsgeschaft) unter Berilicksichtigung von Risiko- und
Kapitalkosten, Priifungsberichte
= Verantwortungsabhdngige Dezernatsziele

Die beiden Faktorenwerdenim Verhdltnis 70:30 gewichtet. Die Faktorensindjeweils auf Basis einer drei-
jahrigen Betrachtung (abgelaufenes Geschéftsjahr und die beiden vorangegangenen Geschiftsjahre) zu
beriicksichtigen,wobeidas abgelaufene Geschéftsjahrunddie beiden diesemvorangegangenen Jahre im
Verhdltnis 5:3:2 zu gewichten sind.
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Die Ziele werden fiir die Vorstande fiir den Faktor 1 einheitlich und fiir den Faktor 2 dezernatsspezifisch
definiert. Es sind jeweils quantitative und gegebenenfalls auch qualitative Parameter zu beriicksichtigen.
Es sindinsbesondere Parameter zu verwenden, die dem Ziel eines nachhaltigen Erfolgs Rechnung tragen.

5.4 Festsetzung und Auszahlung der variablen Vergiitung

Diefestgelegtevariable Vergilitung desjeweiligen Geschéftsjahreswird in eine Soforttantieme (40 %) und
eineVorbehaltstantieme (60 %) aufgeteilt. Dies gilt nicht, wenn die Zieltantieme nicht mehr als 50.000
Euro betragtundnicht mehr als ein Drittel der Gesamtjahresvergiitungausmacht. Diese werdennachihrer
Festsetzung dann in voller H6he ausgezahlt.

Die Vorbehaltstantieme kannin regelmaRigfiinf gleichen Teilbetragenin den folgenden fiinf Geschéftsjah-
ren durch den Verwaltungsrat endgiiltig festgesetzt werden.

Vorder endgiiltigen Festsetzung erwerben die Vorstandsmitglieder keinen Anspruch aufZahlung der Vor-
behaltstantieme.

Der Verwaltungsrat beschlieBtnach Feststellung des Jahresabschlusses eines jeden Geschéftsjahres unter
BeriicksichtigungderVorgabendes8 7 Absatz 1 InstitutsVergV, der nachhaltigen Wertentwicklung der
Helaba (anhanddes so genannten Wertbeitrags) sowie der personlichen Erfolgsbeitrdge (so genannte Ex-
post-Risikoadjustierung) iber die Festsetzung der Vorbehaltstantiemen.

Bei der Entscheidungliberdie endgiiltige Festsetzung der Vorbehaltstantieme wird die urspriinglich vor-
genommene Bewertungdes der Zieltantieme zugrundeliegenden Geschéftsjahresim Hinblickauf die oben
genannten Kriterienaufihre weiterhinvorliegende Tragfdhigkeithin gepriift. Der Verwaltungsrat wird bei
dem Beschluss jedes Teilbetrags beriicksichtigen, ob die Bewertungen, die er bei der Bemessung der

Zieltantieme zugrunde gelegthat, sich auch aus der Riickschau als dauerhaft erwiesen haben. Wenn im
Rickblickfestzustellenist, dass der Unternehmenserfolg nichtdauerhaftwar oder der Erfolgsbeitrag des
jeweiligen Dezernats oder dielLeistung des Vorstandsmitglieds mit Mdangeln behaftet waren, ist die Vorbe-
haltstantieme bei der Festsetzung unter Umstanden - unter Beriicksichtigung negativer Erfolgsbeitrage
(sog.Fallesitten- und pflichtwidrigen Verhaltens unterschiedlichen Schweregrades sowie Falle,in denen
dasVerhaltenoderEntscheidungen des Vorstandsmitglieds zu objektivschwerwiegendennegativen Aus-
wirkungenfiir dasInstitutgefiihrthaben) - bis auf nullzu kiirzen (so genannte Malus-Prifung). Bei Fest-
stellungeines gravierenden negativen Erfolgsbeitrags im Sinne des 8 18 Absatz 5 Satz 3 InstitutsVergV
verfallt der Anspruchaufdie Vorbehaltstantieme flirdas Geschaftsjahr,in welchem der malRgeblichenega-
tive Erfolgsbeitrag stattgefunden hat sowiefiir die beiden darauffolgenden Geschaftsjahre, in denen die-
ses Geschaftsjahr Teil des dreijahrigen Bemessungszeitraums ist, ersatzlos.

In Fallen eines gravierenden negativen Erfolgsbeitrages gilt dies gleichermaRen fiir dieSoforttantieme so-
wie gesperrte Anteile der betroffenen Geschaftsjahre. Bereits ausgezahlte variable Vergilitungen der be-
troffenen Geschaftsjahre wéren in diesen Fédllen zuriickzufordern.

Die Soforttantieme und die fiinf m6glichen Ratender Vorbehaltstantieme werden nach ihrer Festsetzung
zu 50 % barausgezahlt. Fir Tantiemeanteile aus Zieltantiemen der Geschéftsjahre 2018 bis einschlielRlich
2024 werdendie weiteren 50 % werdenjeweils auf ein Sperrkonto eingezahltund mit einer Sperrfrist von
einem Jahrversehen.Wennim Verlaufdes Jahres,in dem die Sperre erfolgt, keine Verschlechterung des
Substanzwerts (gemaf’ Einzelabschluss nach HGB)im Verhadltnis zu dem der Tantieme zugrundeliegenden
Geschaftsjahr eintrittund kein sonstiger Sachverhaltoffenbarwird, der einen Malus oderClawback auslost
(so genannte Ex-post-Risikoadjustierung/Riickschaupriifung), wird dieSperre aufgehobenund der Betrag
ausgezahlt.Im Falle eines Clawback erlischt dergesperrte Betrag. Ein bereits ausgezahlter Betrag ist zu-
riickzufordern.

Fiir Tantiemeanteile aus Zieltantiemen ab dem Geschaftsjahr 2025 und den Folgejahrenwerden die weiteren
50 % jeweils mitder sog. Nachhaltigkeitskomponente, dieihrerseits gleichgewichtetaus derKapitalkennzahl
»IFRS-EK“und der Risikokennziffer ,,Risikodeckungsmasse (RDM)*besteht, verkniipft und ebenfalls mit einer
Sperrfristvon einemJahrversehen. Aus der prozentualen Verdnderung derbeiden verkniipften GréRen und
unter Anwendung weiterer (Korrektur-)Faktoren ergibt sich die Hohe der jeweiligen Tantiemetranche.

Sofern auch hierkein sonstiger Sachverhaltoffenbarwird, der einen Malus oder Clawback auslést (sog. Ex-post
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Risikoadjustierung/Riickschaupriifung), wird die anhand der Wertentwicklung derKennziffern neu bezifferte
Tantiemetranche entsperrt und ausgezahlt. ImFalle eines Clawback erlischt dergesperrte Betrag. Ein bereits
ausgezahlter Betrag ist zurtickzufordern.

5.5 Garantien

Eine garantiertevariable Vergiitung darf nurfiir die ersten zw6lf Monate nach Beginn des Anstellungsverhalt-
nissesundnurunter der Bedingung garantiert werden, dass keine unmittelbar vorangegangene Tatigkeit in-
nerhalb derselben Gruppe erfolgte sowie die Voraussetzungendes 8 7 Absatz1 Satz 3 InstitutsVergV erfiillt
sind.

5.6 Verbot von Absicherungsgeschiften

Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, keine persdnlichen Absicherungsgeschéftezu ergreifen, die geeig-
net sind, dieRisikoorientierung ihrerVergiitung aufzuheben oder einzuschranken. Weiterhin sind die Vor-
standsmitglieder verpflichtet, unverziglich und unaufgefordert samtliche aufihren Namen bestehenden be-
ziehungsweise zukiinftigen Depotkonten —gleich beiwelchem Institut — anzuzeigen sowie entsprechende
Einsicht zu gewahren, umim Rahmenvon stichprobenhaften Kontrollen die Einhaltung der aufsichtsrechtli-
chen Anforderung sicherzustellen.

5.7 Ermessensunabhdngige Leistungen zur Altersversorgung
Die Vorstandsmitglieder haben einen Anspruch auf Versorgung, die der beamtenrechtlichen Versorgungsre-
gelung - im Rahmen einer Direktzusage - nachgebildet ist.

Bei EintrittindenVorstand seitdem1.April 2020 wird fiirdasVorstandsmitglied und seine Hinterbliebenen
im Regelfall einebetriebliche Altersversorgung liber eine Unterstiitzungskassenversorgungin Form einer bei-
tragsorientierten Leistungszusage (8 1 Absatz 2 Nr. 1 BetrAVG) zugesagt.
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6 Vergiitungskennziffern

Die Helaba veroffentlichtihre VergiitungsdatengemdB Artikel 450 der Verordnung (EU) 2019/876 (CRR 11)
vom 20.Mai 2019 inVerbindungmit der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2021/637 der Kommission vom
15.Méarz 2021 sowie in Verbindung mit 8 16 InstitutsVergV.

Diein den folgendenKapiteln 6.1 bis 6.6 dokumentiertenVergiitungsbestandteile werden ausschlieRlich
in der Wahrung Euro (Mio. €) - sofern nicht anders angegeben - dargestellt.

6.1 Fiir das Geschéftsjahr 2024 - Gesamtbetrag aller Vergiitungen gemdR 8 16 Abs. 1 Nr. 3 Insti-
tutsVergV

Geschidftsbereiche

Mitglie- Unabhén-
In Mio. € der des  Mitglieder Asset Unterneh- gige Sonstige
(sofern nicht anders ~ Verwal- des Vor- Manage- mensfunk- Kontroll- Geschéfts- Summe
angegeben)** tungs- stands 2 ment? tionen3? funktio- bereiche 32
rats % nen3!

Investment Retail
Banking?  Banking?®

Mitglieder (nach

3 34 _ _ _ _ _ _ -
Kopfen) 87 32

Gesamtanzahl der

Beschaftigten

nach Kopfen zum - - 276 793 250 2.964 572 1.300 6.155
Ende des Jahres

2024

Gesamtanzahl der

Beschaftigten

nach FTE3> zum - - 260 714 240 2.755 534 1.217 5.719
Ende des Jahres

2024

Gesamte Vergi-
tung fiir das Jahr 1,59 22,88 40,35 71,08 32,35 275,57 56,45 140,98 616,76
2024

davon gesamte

. - 1,59 16,07 35,55 62,03 28,50 251,22 51,46 123,33 552,08
fixe Verglitung

davon gesamte
variable Vergii- - 6,81 4,80 9,05 3,85 24,35 4,99 17,64 64,68
tung

24 Die Tabelle kann geringfiigige Rundungsdifferenzen enthalten.

25 Gemal 8 25d KWG, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan. Gemdf Art. 450 Abs. 2 CRR II, nicht geschéftsfiihrende Mitglieder
des Leitungsorgans.

26 Gemal § 25¢ KWG, Geschiftsleitung. GemdR Art. 450 Abs. 2 CRR Il, geschéftsfiihrende Mitglieder des Leitungsorgans. Neben
den Mitgliedern des Vorstands werden auch die Geschaftsleitungen der Tochtergesellschaften dargestellt.

27 EinschlieBlich der Bereiche , Corporate Finance Advice Services", ,Private Equity“, ,,Capital Markets“ und ,Handel“ (gemaR
Tabelle 2 der Auslegungshilfe zur InstitutsVergV).

28 EinschlieBlich des gesamten Kreditgeschafts (gegeniber Privatpersonen und Firmen).

29 EinschlieBlich Portfoliomanagement, UCITS-Management und anderer Formen der Vermégensverwaltung.

30 Unternehmensfunktionen umfassen jede Funktion, die weder Teil der unabhdngigen Kontrollfunktion noch anderer (sonsti-
ger) Geschaftsbereiche wie zum Beispiel Personal, IT, Recht, Strategie, Finanzen, Verwaltung sind.
(gemaR Tabelle 2 der Auslegungshilfe zur InstitutsVergV).

31 Beschaftigte in Funktionen des Risikocontrollings, der Compliance und Revision (gemdR Tabelle 2 der Auslegungshilfe
zur InstitutsVergV).

32 Beschéftigte, die in keinen anderen der genannten Geschéftsbereiche eingeordnet werden kdnnen.

33 Davon Helaba: 42 ordentliche und stellvertretende Mitglieder des Verwaltungsrats, davon 14 Arbeitnehmervertreter.

34 Davon 6 Vorstandsmitglieder der Helaba und 26 Vorstandsmitglieder/Mitglieder der Geschaftsleitung von
Tochtergesellschaften.

35 Full Time Equivalent.
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6.2 Fiir das Geschéftsjahr 2024 gewdhrte Vergiitung (EU REM1)

a b
In Mio. € Leitungsorgan - Leitungsorgan -
- 36 Aufsichtsfunk- Leitungsfunk-
(sofern nicht anders angegeben) ton3 tion3®
1 Anza_hl der identifizierten Mit- 50 26
arbeitenden
2 Feste Vergiitung insgesamt 1,39 14,94
3 Davon: monetdre Vergiitung 1,39 12,13
4 (gilt nicht in der EU)
Davon: Anteile oder gleichwer-
EU-4 a ! i
tige Beteiligungen
Feste Vergii-
tung Davon: an Anteile geknupfte
5 Instrumente oder gleichwer-
tige nicht liquiditatswirksame
Instrumente
EU-5 x Davon: andere Instrumente
6 (gilt nicht in der EU)
7 Davon: sonstige Positionen 2,82
8 (gilt nicht in der EU)
9 Anzth der identifizierten Mit- 50 26
arbeitenden
10 Variable Vergiitung insgesamt 5,00
11 Davon: monetdre Vergiitung 5,00
12 Davon: zurlickbehalten 3,96
EU-13a Davon: Ap'gelle oder gleichwer-
tige Beteiligungen
EU-14a Davon: zurlickbehalten
Variable Vergu-
tung Davon: an Anteile gekniipfte
EU-13b Instrumente oder gleichwer-
tige nicht liquiditatswirksame
Instrumente
EU-14b Davon: zuriickbehalten
EU-14x Davon: andere Instrumente
EU-14y Davon: zuriickbehalten
15 Davon: sonstige Positionen
16 Davon: zuriickbehalten
17 Vergiitung insgesamt (2+10) 1,39 19,94

36 Die Tabelle kann geringfiigige Rundungsdifferenzen enthalten.
37 Gemal § 25d KWG, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan. GemaR Art. 450 Abs. 2 CRR I, nicht geschiftsfiihrende Mitglieder

des Leitungsorgans.

4 d

Sonstige Sonstige identifi-

zierte Mitarbei-

Mitglieder der Ge- tende

schéftsleitung

62,22

57,35

4,87

12,77

12,77

3,98

74,98

38 Gemal’ § 25¢ KWG, Geschiftsleitung. GemdR Art. 450 Abs. 2 CRR Il, geschéftsfiihrende Mitglieder des Leitungsorgans. Neben
den Mitgliedern des Vorstands werden auch die Geschaftsleitungen der Tochtergesellschaften dargestellt.
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6.3 Sonderzahlungen an Mitarbeitende, deren berufliche Tatigkeiten einen wesentlichen Einfluss
auf das Risikoprofil des Instituts haben (identifizierte Mitarbeitende) (EU REM2)

a b c d
Leitungsorgan - Leitungsorgan - Sonstige
In Mio. € Aufsi .chtsjjunk- Leitu.ngsjlunk- Mitglieder der Sgilsrsclgillilgerggifj-
(sofern nicht anders angegeben) *° tion tion tende
Geschéftsleitung

1 Gewdhrte garantierte variable Vergiitung - Zahl 1 3
der identifizierten Mitarbeiter

2 Gewdhrte garantierte variable Vergiitung - Ge- KA. 015
samtbetrag
Davon: wahrend des Geschaftsjahres ausge-

3 zahlte garantierte variable Vergiitung, die nicht KA 0.03

auf die Obergrenze fur Bonuszahlungen ange-
rechnet wird

In friheren Perioden gewdahrte, wahrend des
4 Geschaftsjahres gezahlte Abfindungen — Anzahl 1
der identifizierten Mitarbeiter

In friheren Perioden gewdhrte, wahrend des
5 Geschéftsjahres gezahlte Abfindungen - Ge- k.A.%3
samtbetrag

6 Wadhrend des Geschéftsjahres gewdhrte Abfin- 2
dungen - Anzahl der identifizierten Mitarbeiter
Wahrend des Geschaftsjahres gewdhrte Abfin- m
7 k.A.
dungen - Gesamtbetrag
8 Davon: wahrend des Geschéftsjahres gezahlt k.A.
9 Davon: zuriickbehalten k.A.

Davon: wahrend des Geschaftsjahres gezahlte
10 Abfindungen, die nicht auf die Obergrenze fiir k.A.
Bonuszahlungen angerechnet werden

Davon: hochste Abfindung, die einer einzigen KA

1 Person gewdhrt wurde

39 Die Tabelle kann geringfiigige Rundungsdifferenzen enthalten.

40 Gemal § 25d KWG, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan. GemaR Art. 450 Abs. 2 CRR I, nicht geschéftsfiihrende Mitglieder
des Leitungsorgans.

41 Gemal § 25¢ KWG, Geschiftsleitung. GemdR Art. 450 Abs. 2 CRR II, geschéftsfiihrende Mitglieder des Leitungsorgans. Neben
den Mitgliedern des Vorstands werden auch die Geschaftsleitungen der Tochtergesellschaften dargestelit.

42 Keine Angabe - Da es sich bei diesen Daten um Angaben von einer Person handelt, werden - gemaR dem Grundsatz der Ver-
traulichkeit - keine Daten angegeben.

43 Keine Angabe - siehe FuBnote 43

44 Keine Angabe - Da es sich bei diesen Daten um Angaben von zwei Personen handelt, werden - gemaR dem Grundsatz der
Vertraulichkeit - keine Daten angegeben.

Helaba 34 von 38
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6.4 Zuriickbehaltene Vergiitung (EU REM3)

In Mio. €

(sofern nicht anders ange-

geben)

Zuriickbehaltene und
einbehaltene Vergi-
tung

Leitungsorgan -
Aufsichtsfunktion“

2 Monetdre Vergiitung

Anteile oder gleichwer-
tige Beteiligungen

An Anteile gekniipfte
Instrumente oder

4  gleichwertige nicht li-
quiditatswirksame In-
strumente

5 Sonstige Instrumente

6 Sonstige Formen
Leitungsorgan -
Leitungsfunktion?

8  Monetédre Vergiitung

Anteile oder gleichwer-
tige Beteiligungen

An Anteile gekntipfte
Instrumente oder

10 gleichwertige nicht li-
quiditdtswirksame In-
strumente

11 Sonstige Instrumente
12 Sonstige Formen

Sonstige Mitglieder

13 der Geschiftsleitung

14 Monetdre Vergiitung

15 tige Beteiligungen

Anteile oder gleichwer-

a b c
Gesamtbe-
trag der fur Davon:
frithere Leis- Davon: in nachfol-
tungsperio- im Ge- genden Ge-
den gewdhr-  schéftsjahr schaftsjah-
ten, zuriick- zu beziehen ren zu bezie-
behaltenen hen
Vergiitungen

9,59 3,80 5,78

45 Die Tabelle kann geringfiigige Rundungsdifferenzen enthalten.
46 Gemal § 25d KWG, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan. GemaR Art. 450 Abs. 2 CRR I, nicht geschiftsfiihrende Mitglieder

des Leitungsorgans.

Hohe von
Leistungs-
anpassun-
gen, die im
Geschéfts-
jahr bei zu-
riickbehalte-
nen, im Ge-
schaftsjahr
zu beziehen-
den Vergu-
tungen vor-
genommen
wurden

Hohe von
Leistungs-
anpassun-
gen, die im
Geschéfts-
jahr bei zu-
riickbehalte-
nen, in kinf-
tigen jahrli-
chen Leis-
tungsperio-
den zu bezie-
henden Ver-
glitungen
vorgenom-
men wurden

Gesamthohe
der durch
nachtragli-
che implizite
Anpassun-
gen beding-
ten Anpas-
sungen wdh-
rend des Ge-
schéftsjahres
(wie Wertdn-
derungen,
die auf ver-
anderte
Kurse der
betreffenden
Instrumente
zurtickzufih-
ren sind)

EU-g

Gesamthohe
der vor dem
Geschafts-
jahr gewahr-
ten, zuriick-
behaltenen
Verglitun-
gen, die im
Geschéfts-
jahr tatsach-
lich gezahlt
wurden

2,98

EU -h

Gesamthohe
der fur
friihere Leis-
tungsperio-
den gewahr-
ten und zu-
rickbehalte-
nen Vergi-
tungen, die
erdient sind,
aber Sperr-
fristen unter-
liegen

0,82

47 Gemal’ § 25¢ KWG, Geschiftsleitung. GemdR Art. 450 Abs. 2 CRR Il, geschéftsfiihrende Mitglieder des Leitungsorgans. Neben

den Mitgliedern des Vorstands werden auch die Geschaftsleitungen der Tochtergesellschaften dargestellt.
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16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

6.5

10

11

An Anteile gekniipfte
Instrumente oder
gleichwertige nicht li-
quiditatswirksame In-
strumente

Sonstige Instrumente

Sonstige Formen

Sonstige identifizierte
Mitarbeiter

Monetdre Vergiitung

Anteile oder gleichwer-
tige Beteiligungen

An Anteile gekniipfte
Instrumente oder
gleichwertige nicht li-
quiditatswirksame In-
strumente

Sonstige Instrumente

Sonstige Formen

Gesamtbetrag

Vergiitungen von 1 Mio. EUR oder mehr pro Jahr (EU REM4)

In EUR

1 000 000 bis unter 1500 000

1 500 000 bis unter 2000 000

2 000 000 bis unter 2500 000

2 500 000 bis unter 3 000 000

3 000 000 bis unter 3500 000

3 500 000 bis unter 4000 000

4 000 000 bis unter 4500 000

4 500 000 bis unter 5000 000

5 000 000 bis unter 6 000 000

6 000 000 bis unter 7 000 000

7 000 000 bis unter 8 000 000

4,71 4,07

8,51 9,86

Identifizierte Mitarbei-
tende, die ein hohes Ein-
kommen im Sinne von Ar-
tikel 450 Absatz 1 Buch-
stabe i CRR beziehen

6,56
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6.6 Angaben zur Vergiitung der Mitarbeitenden, deren berufliche Tatigkeiten einen wesentlichen
Einfluss auf das Risikoprofil des Instituts haben (identifizierte Mitarbeitende) (EU REM5)

a b c d e f g h i j
Vergiitung Leitungsorgan Geschéftsfelder
In Mio. € Unabhéan-

10. © Leitungsorgan  Leitungsorgan Gesamt- . Vermo- Unterneh- gige in- Alle Ge-
fise?'iear: "e'de‘: an- - Aufsichts- - Leitungs-  summe Lei- Inglgztkr?:nt Reti:lnBan- gens-ver- mensfunk-  terne Kon-  Sonsti-  samt-
ben) *¢ 9¢9 funktion funktion tungsorgan 9 9 waltung tionen troll-funk- gen  summe

tionen

Gesamtanzahl
der identifizier-
ten Mitarbei-
tenden
Davon: Mitglie-
der des Lei-
tungsorgans
Davon: sons-
tige Mitglieder
der Geschéfts-
leitun
Davon: sons-
tige identifi-
zierte Mitarbei-
ter
Gesamtvergi-
tung der iden-

tifizierten Mit- 1,39 19,94 21,33 16,03 4,21 3,09 14,62 5,89 27,95
arbeiter
Davon: variable
Vergiitung
Davon: feste
Vergiitung

0,00 5,00 5,00 2,57 0,73 0,63 2,56 0,79 5,49

1,39 14,94 16,34 13,46 3,49 2,46 12,05 5,10 22,46

48 Die Tabelle kann geringfiigige Rundungsdifferenzen enthalten.

Helaba 37 von 38



Helaba

Neue Mainzer StraBe 52-58
60311 Frankfurt am Main
T +4969/91 32-01

Bonifaciusstralle 16
99084 Erfurt
T +49361/217-7100

www.helaba.com



	1 Einleitung
	2 Strategie
	2.1 Geschäfts- und Risikostrategie
	2.2 Vergütungsstrategie
	2.3 Gruppenweite Vergütungsstrategie des Helaba-Konzerns

	3 Vergütungs-Governance der Helaba
	3.1 Verwaltungsrat
	3.2 Personal- und Vergütungskontrollausschuss
	3.3 Risiko- und Kreditausschuss
	3.4 Vergütungsbeauftragten-Funktion
	3.5 Kontrolleinheiten
	3.5.1 Kontrolleinheiten der Helaba
	3.5.2 Komitee für Vergütungsregulatorik


	4 Vergütungssysteme der Beschäftigten
	4.1 Vergütungssystem der Risikoträger/-innen
	4.1.1 Risikoanalyse zur Identifizierung von (Gruppen-)Risikoträger/-innen
	4.1.2 Verzögerte Auszahlung bei Risikoträger/-innen

	4.2 Vergütungssystem für Beschäftigte in Kontrolleinheiten10F
	4.3 Vergütungssystem für außertariflich bezahlte Beschäftigte
	4.3.1 Jahresfestgehalt für außertariflich bezahlte Beschäftigte
	4.3.2 Variable Vergütung für außertariflich bezahlte Beschäftigte

	4.4 Vergütungssystem für tariflich bezahlte Beschäftigte
	4.5 Vergütungssystemübergreifende Regelungen
	4.5.1 Fixe Vergütungsbestandteile
	4.5.2 Garantien und Abfindungen
	4.5.3 Zusätzliche variable Vergütung (Halteprämie)
	4.5.4 Verbot von Absicherungsgeschäften
	4.5.5 Ermessensunabhängige Leistungen zur Altersversorgung

	4.6 Vergütungssysteme in der Helaba-Gruppe
	4.6.1 Frankfurter Sparkasse (Gruppe)
	4.6.2 Frankfurter Bankgesellschaft (Gruppe)
	4.6.3 GWH Immobilien Holding GmbH
	4.6.4 Helaba Asset Services (HAS) GmbH
	4.6.5 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
	4.6.6 OFB Beteiligungen GmbH


	5 Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder
	5.1 Jahresfestgehalt
	5.2 Variable Vergütung
	5.3 Kriterien für die Leistungs- und Erfolgsmessung
	5.4 Festsetzung und Auszahlung der variablen Vergütung
	5.5 Garantien
	5.6 Verbot von Absicherungsgeschäften
	5.7 Ermessensunabhängige Leistungen zur Altersversorgung

	6 Vergütungskennziffern
	6.1 Für das Geschäftsjahr 2024 - Gesamtbetrag aller Vergütungen gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 InstitutsVergV
	6.2 Für das Geschäftsjahr 2024 gewährte Vergütung (EU REM1)
	6.3 Sonderzahlungen an Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Instituts haben (identifizierte Mitarbeitende) (EU REM2)
	6.4 Zurückbehaltene Vergütung (EU REM3)
	6.5 Vergütungen von 1 Mio. EUR oder mehr pro Jahr (EU REM4)
	6.6 Angaben zur Vergütung der Mitarbeitenden, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Instituts haben (identifizierte Mitarbeitende) (EU REM5)


